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I. Ein hastig verabschiedetes Gesetz

Die Zweite Zwangsvollstreckungsnovelle hat uns sowohl
etliche gelungene als auch manche zu wenig durchdachte Re-
gelungen beschert1). Einigen Teilen merkt man in peinlicher
Weise an, wie eilig man es hatte, noch teilweise gewichtige
Änderungen durchzusetzen, die der Rechtsausschuß am
18. 11. 1997 nach Anhörung einiger Leute vom Fach emp-
fahl2) und die jedenfalls jene Bundestagsmitglieder überra-
schen mußten3), die sich nicht nur der Parteiraison fügten, son-
dern den Inhalt der Änderungen noch ernsthaft zur Kenntnis
nahmen. Schon vom Schriftbild her, aber auch aus dem Inhalt
ist die Hast zu verspüren: In § 758a ZPO liest man für Verwei-
sungen wie gewohnt „Absatz“, in § 765 ZPO aber „Abs.“.
Laut § 807 Abs. 2 ZPO müßten auch aufgrund nach dem
1. 1. 1999 gestellter Anträge – zwecklos – auch solche vor
dem 1. 1. 1999 vorgenommenen Rechtsgeschäfte offenbart
werden, die nicht der Anfechtung unterliegen, weil noch ein
engerer Angehörigenbegriff oder frühere, kürzere Fristen gel-
ten. Denn die Überleitungsvorschrift Art. 3 Abs. 5 stellte, von
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materiellen Fragen absehend, nur auf den Zeitpunkt des Voll-
streckungsversuchs, nicht wie § 20 Abs. 1 AnfG und Art. 106
EGInsO auf jenen des Rechtsgeschäfts und auf die Differenz
zwischen alter und neuer Regelung ab. Auch der neue Art. 3
Abs. 9 (BGBl. 1998 I 3840) bringt insoweit keine Nachbesse-
rung. In § 899 ZPO ließ man den Abs. 2 des Entwurfs einfach
stehen, obwohl er auf den Gerichtsvollzieher nicht mehr paßt.
Daß die §§ 156 ff. GVG nur für Gerichte Rechtshilfe erlauben,
wurde auch übersehen, obwohl diese für Gerichtsvollzieher
nun häufiger nötig sein dürfte, weil man nicht dem Entwurf
gefolgt ist, der die Zuständigkeit noch auf die Zeit der Ladung
zur Offenbarung abstellte. § 900 Abs. 1 ZPO läßt einen – sonst
in keiner prozessualen Regelung fehlenden – Hinweis darauf
vermissen, durch welche Handlung das Gericht mit dem vor
dem Gerichtsvollzieher erklärten Widerspruch des Schuldners
befaßt wird4). In § 57 BRAGO ließ der Rechtsausschuß das
Zitat des aufgehobenen § 761 ZPO stehen5), ebenso in § 7 S. 1
JBeitrO den Offenbarungsantrag an das „zuständige Amtsge-
richt“. § 284 Abs. 8 S. 1 AO kennt noch immer die „Anord-
nung der Haft“, die in § 901 ZPO durch den Haftbefehl ersetzt
wurde. Auch in § 284 Abs. 8 S. 5 AO hat man übersehen, daß
nach § 902 ZPO nicht mehr das Amtsgericht zuständig ist;
legte man aber diese Worte so aus, daß sie das Amtsgericht
eben im Bereich der AO doch zuständig werden lassen, so

*) Es handelt sich um einen (etwas erweiterten) Beitrag aus der
von Professor Geimer, München, für den Tübinger Honorarprofessor
und Stuttgarter Rechtsanwalt Rolf Schütze zu dessen 65. Geburtstag
herausgegebenen Festschrift, die im Verlag C. H. Beck, München, er-
schienen ist. Der Nachdruck in der DGVZ erfolgt mit freundlicher Ge-
nehmigung von Verfasser, Herausgeber und Verlag.

1) S. dazu Münzberg, Festschrift für Gerhard Lüke (1997), 525 ff.
mit weiteren Nachweisen.

2) BT-Drucks. 13/9088 S. 22.
3) Das BGBl. 1997 I 3039 trägt das Datum 22. 12. 1997.

4) Dem Vereinfachungs- und Beschleunigungszweck der Novelle
entspricht die Auffassung, der Gerichtsvollzieher habe den Wider-
spruch ungeprüft dem Gericht vorzulegen, Thomas/Putzo, ZPO,
21. Aufl., § 900 Rdnr. 30.

5) BT-Drucks. 13/9088 S. 15.
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müßte ein Richter die Offenbarung abnehmen, weil in § 20
Nr. 17 RpflG die Vorschrift § 902 ZPO bereits als Beispiel für
„andere Gerichte“ gestrichen ist. Das wird kaum gewollt sein.
Die günstige Gelegenheit, den unstreitig veralteten Ausdruck
„Auftrag“ für Anträge an Gerichtsvollzieher auszumerzen,
wurde nicht genutzt. So nimmt es nicht wunder, daß auch im
§ 758a ZPO erhebliche Schwachstellen zu finden sind. Hof-
fentlich wird insgesamt „nachgebessert“. Bisher wurde aber
lediglich durch Änderung des § 900 Abs. 1 S. 2 ZPO die be-
reits diskutierte Unsicherheit beseitigt, ob der Gerichtsvollzie-
her die Ladung selbst zustellen darf. Im folgenden wird nur ein
Problemkreis herausgegriffen, der uns eigentlich mehr Kopf-
zerbrechen machen sollte, als es nach bisher veröffentlichten
Stellungnahmen der Fall zu sein scheint.

II. Durchsuchungsanordnungen

1. § 758a Abs. 1 ZPO setzt Vorgaben des BVerfG um, je-
doch nicht alle; hingegen erwähnt § 287 Abs. 4 AO wenigstens
die vom BVerfG einbezogenen Geschäftsräume mit. S. dazu
unten III. Das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG wurde
nicht befolgt, wohl deshalb, weil es sich bei der Eingriffs-
grundlage des § 758 ZPO noch um vorkonstitutionelles Recht
handelt. Geschadet hätte das Zitat des Art. 13 GG zumindest
nicht.

2. § 758a Abs. 2 ZPO entspricht bezüglich Verhaftungen
der schon bisher h. M., während für § 885 ZPO zunächst die
Ansicht überwog, nur richterliche Titel seien ohne weiteres zu
vollstrecken, weil darin schon die Anordnung enthalten sei.
Das war der falsche Ansatz gewesen. Entscheidend ist, daß der
Entzug des Besitzes an Räumen nicht deren „Durchsuchung“
bedeutet und daß außerdem das Recht zum Raumbesitz durch
solche Titel verneint wird, so daß auch Zuschlagsbeschlüsse
nach § 93 ZVG und Räumungsvergleiche ohne Durchsu-
chungsanordnung vollstreckt werden können6).

3. § 758a Abs. 3 ZPO ist als einfaches Gesetz unproblema-
tisch. Mitgewahrsamsinhabern am zu durchsuchenden Raum
wird – nunmehr ausdrücklich – eine Duldungspflicht aufer-
legt. Ob diese nur eine materielle oder zugleich eine prozes-
suale Pflicht ist, kann hier offenbleiben. Insoweit ist Gesetz
geworden, was bis dahin für § 758 ZPO schon h. M. war. Denn
trotz des Mitgewahrsams Dritter am Raum handelt es sich im-
merhin um die Wohnung auch des Schuldners, deren Durch-
suchung § 758 ZPO folglich schon immer erlaubte7). Begrün-
det wird die Duldungspflicht mit einer Abwägung der Grund-
rechtspositionen: „Während der Dritte durch die nur gegen
den Schuldner gerichtete Durchsuchung lediglich am Rande
(mit) betroffen ist, wäre das Gläubigerrecht durch die Beach-
tung jedes Drittwiderspruchs nachhaltig gelähmt“8). Das ist
zwar insofern übertrieben formuliert, als eine Lähmung nur zu
befürchten ist, wenn Anordnungen gegen Dritte nicht gelin-
gen, und das ist keineswegs immer oder auch nur typischer-
weise zu befürchten (s. dazu unten e). Die Wertung ist aber in-

sofern richtig, als Raummitgewahrsam allein – im Gegensatz
zum Gewahrsam an Pfändungsgut (§ 809 ZPO) – Pfändungen
oder sonstige Vollstreckungen nicht verhindern und nur dann
verzögern darf, wenn ein Widerspruch des Dritten begründet
ist.

a) Liest man aber Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 GG genau, so
folgt aus der Duldungspflicht solcher Dritter verfassungsrecht-
lich nur, daß auch gegen Mitgewahrsamsinhaber Durchsu-
chungserlaubnisse nicht nur ergehen dürfen, sondern – außer
bei einer nunmehr in § 758a Abs. 1 S. 2 definierten Gefahr im
Verzug – ergehen müssen, wenn nicht besondere Gründe
gegen eine Durchsuchung der Wohnung sprechen, also nicht
anders als bei Schuldnern. Denn die Duldungspflicht gemäß
§ 758a Abs. 3 ZPO ist einfaches Gesetz und kann daher nicht
stärker wirken als jene Duldungspflicht, die sich aus § 758 für
den Schuldner ergibt. Keinesfalls erlaubt aber Art. 13 GG eine
Schlechterbehandlung solcher Dritter, und er gebietet jeden-
falls Gleichbehandlung im Verfahren. In Art. 13 GG vermißt
man nämlich mit Recht die Begriffe „Schuldner“ oder „Titel“.
Die Norm schützt folglich jeden grundrechtsmündigen Inha-
ber9) solcher Räume vor Durchsuchungen ohne richterliche Er-
laubnis, mag er Schuldner sein oder nicht. Eine Einschränkung
des Grundrechts einfach aus dem Entschluß zur Wohngemein-
schaft zu folgern10), wäre eine nicht tragbare Verbiegung des
insoweit klaren Verfassungstextes11). Man mag solchen Ent-
schluß als zusätzliche Begründung für die Duldungspflicht
Dritter gelten lassen, also neben der oben erwähnten Abwä-
gung geschützter Interessen. Von einer Anwendung des
Art. 13 GG befreit das nicht. Auch die mit der Gesetzesbegrün-
dung zugleich angesprochene Abwägung der Grundrechte
Art. 13 und Art. 14 GG vermag nicht ein völliges Zurücktreten
des einen zugunsten des anderen Rechts zu begründen in dem
Sinne, daß Art. 14 GG einen Ausschluß des Art. 13 GG oder
dessen Einschränkung erlauben würde; auch Grundrechtskol-
lisionen sind nur innerhalb dieses Verfahrens von Belang.

b) Art. 13 Abs. 2 GG regelt eindeutig die Durchsetzung
jeder Pflicht zur Duldung einer Untersuchung: Er verweist auf
„Gesetze“, welche die Untersuchung durch bestimmte Organe
gestatten und die Art der Durchsuchung regeln. Ohne gesetz-
liche Duldungspflicht gibt es also überhaupt keine Durchsu-
chungsanordnungen, weder gegen Schuldner noch gegen son-
stige Personen. Besteht aber eine solche Pflicht, z. B. für Titel-
schuldner nach § 758 ZPO, für Dritte nach § 758a Abs. 3 ZPO
(früher aufgrund Auslegung des § 758 ZPO), ist Art. 13 GG
uneingeschränkt anzuwenden. Einen anderen Weg lassen Text
und Sinn der Grundrechtsnorm nicht zu. Alle gesetzlichen
Pflichten zur Duldung von Untersuchungen sind mithin ledig-
lich rechtfertigende Gründe für richterliche Durchsuchungs-
anordnungen und können diese daher nicht entbehrlich ma-
chen.

Die verbreitete und auch von den Gesetzesmaterialien
übernommene Ansicht, für Durchsuchungsanordnungen
gegen Mitbewohner fehle eine Rechtsgrundlage, da der Gläu-
biger gegen sie keinen Titel habe, ist somit offensichtlich
falsch und verkennt das Ineinandergreifen von Art. 13 GG und
einfachem Gesetz. Man hält nur an dieser – schon bisher über-
wiegenden – Ansicht fest, weil die Praxis mit Durchsuchungs-
anordnungen gegen Dritte verschont werden soll wegen damit
zuweilen verbundener Schwierigkeiten, etwa der Feststellung
der Mitbewohner und deren Namen oder gar – so die Geset-

9) Inwieweit auch juristische Personen diesen Schutz genießen,
ist für unser Problem nicht entscheidend.

10) In BT-Drucks. 13/341 S. 17 hat man sich auf solche Ableitun-
gen nicht berufen, sondern ließ ihre Rechtfertigung „dahinstehen“.

11) S. dagegen auch Gaul (Fn. 7). A. M. Brox/Walker, Zwangs-
vollstreckungsrecht, 6. Aufl. (1999), Rdnr. 323a.

6) So schon Stein/Jonas/Münzberg, ZPO, 20. Aufl. (1988), § 885
Rdnr. 6 und jetzt die Begründung BT-Drucks. 13/341 S. 16. Entgegen
Goebel, DGVZ 1998, 164 Fn. 37, ist aber ein schon im Titel erteiltes
„Einverständnis“ zur Räumung ebenso unerheblich für Art. 13 GG wie
eine (früher z. T. angenommene) Durchsuchungserlaubnis des Prozeß-
gerichts im Räumungsurteil, da es stets auf die Verhältnisse zur Zeit
der Vollstreckung ankommt, vgl. nur z. B. BVerfG NJW 1997, 2166.

7) Ob ergänzend auch § 755 ZPO heranziehbar ist, so Rosenberg/
Gaul, Zwangsvollstreckungsrecht, 11. Aufl., § 26 IV 3 g, mag dahin-
stehen, da es auch hierbei nur um einfaches Gesetz geht. BT-Drucks.
13/341 S. 17 versteht die neue Regelung als Konkretisierung des § 755
ZPO.

8) BT-Drucks. 13/341 S. 17 unter Berufung auf Rosenberg/Schil-
ken, Zwangsvollstreckungsrecht, 10. Aufl., § 26 III 3 f.
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zesbegründung – der mißbräuchlichen Präsentation neuer
„Mitbewohner“ durch den Schuldner bei jedem Vollstrek-
kungsversuch12). Das ist jedoch kein ausreichender Grund, um
Art. 13 GG zu mißachten, sondern hätte nur zu Überlegungen
Anlaß geben sollen, wie solchem Mißbrauch zu begegnen ist.

Gerade die angebliche Entbehrlichkeit richterlicher Anord-
nungen gegen Dritte soll aber in Abs. 3 gemeint sein laut Ge-
setzesbegründung13). Auch S. 2 deutet darauf hin, da er dem
Gerichtsvollzieher gegenüber Mitinhabern am Raumgewahr-
sam jene Kompetenz zur Prüfung und Abwägung zu übertra-
gen scheint, die nach Art. 13 Abs. 2 GG dem Richter zu-
kommt14). Eine Handhabung des § 758a Abs. 3 ZPO getreu der
Gesetzesbegründung widerspricht daher dem Grundgesetz15).

c) Ist dieser Widerspruch durch verfassungskonforme Aus-
legung aufzulösen? Der einfachste Weg wäre, Abs. 3 nur wört-
lich auszulegen: Da Untersuchungen zu dulden sind, ist folge-
richtig die Anordnung auch gegen betroffene Dritte zu richten.
Gesetzesbegründungen haben Gewicht, bestimmen aber nicht
zwingend die Auslegung, erst recht nicht, wenn andernfalls
Verfassungswidrigkeit droht. Nur die Duldungspflicht er-
scheint im Gesetzestext, nicht die Entbehrlichkeit richterlicher
Anordnungen gegen Dritte. So bestünden also keine Bedenken.

Denkbar wäre auch, der Gesetzesbegründung bei der Aus-
legung wenigstens insoweit zu folgen, als zwar „gesonderte“
Anordnungen gegen Dritte entbehrlich seien, daß aber wenig-
stens die gegen den Schuldner ergangenen Durchsuchungser-
laubnisse zugleich  als gegen solche (im Beschluß unbenannte)
Dritte gerichtet seien, um Art. 13 Abs. 2 GG formell zu genü-
gen16). Das wäre prozessual zwar ebenso fragwürdig wie eine
einstweilige Verfügung gegen Unbekannt. Unterstellen wir
aber einmal, man könne zur „Rettung“ des Gesetzes darüber
hinwegkommen (s. aber unten e). Dies würde nach der – bis-
her nur Schuldner betreffenden – Rechtsprechung des BVerfG
weiter voraussetzen, daß der Richter über die Belange der be-
troffenen Dritten mitzuentscheiden hätte. Alles, was außer
Vollstreckungsvoraussetzungen gegenüber Schuldnern zu
prüfen ist, muß auch zugunsten anderer von Durchsuchungen
Betroffener berücksichtigt werden. Gerade darum soll sich
aber nach Abs. 3 S. 2 der Gerichtsvollzieher anläßlich der
Durchsuchung kümmern; für ihn ist diese Bestimmung einge-
fügt. Allerdings findet sich in der Gesetzesbegründung die Be-
merkung, schon das Gericht habe „ihm bekannte unzumutbare
Härten für einen Mitbewohner (etwa schwere akute Erkran-
kung eines Familienangehörigen) im Rahmen der Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen“, freilich ergänzt durch

die Worte „In der Regel wird aber der Richter bei Erlaß der
Anordnung solche Kenntnisse nicht haben“. Einen Ansatz für
die Annahme einer unausgesprochenen „Rundum-Durchsu-
chungserlaubnis“ könnte man darin wenigstens finden. Im Ge-
setzeswortlaut hat diese Mitberücksichtigung durch den Rich-
ter keinen Ausdruck gefunden; immerhin bliebe eine dahin ge-
hende Auslegung des Abs. 3 S. 2 noch im Rahmen, da die Ver-
haltensregel nicht ausdrücklich nur den Gerichtsvollzieher als
Adressaten nennt. Daß dieser zusätzlich neben (genauer: nach)
dem Richter auf die Vermeidung von Härten achten soll, ist
eine unbedenkliche Regelung, zumal der Richter manche Här-
ten nicht voraussehen kann.

Jedoch z. B. ist nicht ersichtlich, wie der Richter „im Ein-
zelfall“ sein „Ermessen“ ausüben kann zur Frage, ob er zuvor
rechtliches Gehör gewähren soll17), wenn er nicht einmal weiß,
gegen welche Personen außer dem Schuldner die Anordnung
wirken wird. Gläubiger werden ihm deren Namen nicht nen-
nen, solange die Kommentare der Ansicht folgen, gesonderte
Anordnungen gegen Dritte seien stets entbehrlich. Daß der
Richter nicht gehindert ist, „allgemeine Erfahrungssätze zu
berücksichtigen“18), hilft gerade über dieses, Dritte betreffen-
de Problem kaum, zumindest nicht in jedem Falle hinweg.
Meint der Richter, vorherige Anhörung gefährde nicht den
Vollstreckungserfolg, muß er auch betroffene Dritte zuvor
hören, gegen welche die beantragte Anordnung „zugleich“
gelten soll. Dem § 758a Abs. 3 S. 2 ZPO ist – anders als dem
klar gefaßten § 834 ZPO – kein gesetzlicher Ausschluß vorhe-
rigen Gehörs zu entnehmen, obwohl beabsichtigt war, Dritte
möglichst auf § 766 ZPO zu verweisen (s. Fn. 14).

Zum Schwur wird es wohl aus Gründen einer Versagung
rechtlichen Gehörs nicht kommen, da Mitgewahrsamsinhaber,
wie die Gesetzesbegründung richtig betont, im allgemeinen nur
„am Rande“ betroffen werden und das BVerfG neuerdings Ver-
fassungsbeschwerden nicht mehr annimmt, wenn die Versa-
gung rechtlichen Gehörs weder „besonderes Gewicht“ hat noch
den Beschwerdeführer „in existentieller Weise bedroht“19).
Das ist gute Schützenhilfe auch für schlechte Gesetze.

d) Sollen sich alle Durchsuchungsanordnungen verfas-
sungskonform zugleich gegen Mitgewahrsamsinhaber richten,
steht diesen nicht nur die Erinnerung nach § 766 ZPO gegen
das Verhalten des Gerichtsvollziehers, sondern bereits ein
Rechtsbehelf gegen die Anordnung als solche zu20). Das gilt
erst recht, wenn Anordnungen sich ausdrücklich gegen betrof-
fene Dritte richten.

e) Der Kunstgriff zur Anordnung gegen Schuldner und
„zugleich“ gegen unbenannte Dritte hilft aber nicht, wenn der
Schuldner in die Untersuchung einwilligt, der Dritte jedoch
nicht21). Dann ist die materielle Duldungspflicht des Abs. 3

12) BT-Drucksache 13/341 S. 17.
13) Vgl. BT-Drucksache 13/341 S. 17; Gaul (Fn. 7).
14) Dritten soll § 766 ZPO helfen, BT-Drucks. 13/341 S. 18. Vgl.

aber BVerfGE 57, 346 (359) = NJW 1981, 2111 zu I 2: „daß die ...
Voraussetzungen ... in richterlicher Unabhängigkeit geprüft werden
müssen“.

15) In BT-Drucks. 13/341 S. 18 liest man dazu lediglich: „Eine
völlige Nichtbeachtung der Person des Mitbewohners wäre mit Art. 13
GG und auch mit Art. 1 und 2 GG schwerlich vereinbar“. Schlechtes
Gewissen? Die hier erhobenen Bedenken waren den für die Entste-
hung des Gesetzes Verantwortlichen bekannt. Zur Kritik des Entwurfs
s. Stein/Jonas/Münzberg, ZPO, 21. Aufl. (1994), § 758 Rdnr. 26 (auch
schon 20. Aufl. 1988, § 909 Rdnr. 9), ferner Münzberg (Fn. 1), 536 ff.
Jener Beitrag wurde am 21. 1. 1996 dem Vorsitzenden des Rechtsaus-
schusses übersandt und wenig später dem damaligen Bundesjustizmi-
nister persönlich übergeben.

16) Der Satz, die Wahrung der Drittrechte verlange nicht den Erlaß
einer „gesonderten“ Durchsuchungsanordnung (BT-Drucks. 13/341
S. 18), läßt zumindest offen, ob die Anordnung sich etwa doch allge-
mein zugleich gegen die Dritten richtet. Vgl. dazu auch Sachs/Kühne,
GG, 2. Aufl. (1999), Art. 13, Rdnr. 37.  Weder dort noch in Schmidt-
Bleibtreu/Klein, GG, 9. Aufl. (1999) wird auf § 758a ZPO eingegangen.

17) Das fordert BVerfG (Fn. 14) zu II 2.
18) So BVerfG (Fn. 14) zur Frage der „Gefährdung des Vollstrek-

kungserfolgs“ als rechtfertigender Grund für erst nachträgliche Anhö-
rung.

19) BVerfGE 90, 22 (25). Dazu sehr kritisch Trude, NJW 1998,
Heft 48 S. XXIV.

20) So BT-Drucks. 13/341 S. 18; genannt wird mit der wohl h. M.
§ 793 ZPO: Das ist zwar sowohl für Durchsuchungsanordnungen als
auch für § 761 a. F. ZPO bestritten (vertreten wird auch § 766, so
Wieczorek, ZPO, 2. Aufl., § 758 Anm. E, oder § 567 ZPO, so Zöller/
Stöber, ZPO, 21. Aufl., § 758a Rdnr. 36, 38), kann hier aber offen blei-
ben.

21) Zustimmungen für Durchsuchungen sind von allen Grund-
rechtsberechtigten einzuholen, Dreier/Hermes, GG (1996), Art. 13
Rdnr. 40, ebenso Jarass, GG, 4. Aufl. (1997), Art. 13 Rdnr. 4a, ob-
wohl die Zustimmung einzelner genügen sollte für den „Aufenthalt“
des Gerichtsvollziehers, Sachs/Kühne (Fn. 20) Rdnr. 24. Bedenken
hegt insoweit auch Schilken, Rpfleger 1994, 140.
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nach Art. 13 Abs. 2 GG nur über eine gesonderte Anordnung
gegen diesen Dritten prozessual durchsetzbar, falls nicht „Ge-
fahr im Verzug“ ist. Widerspricht er, so muß er sich legitimie-
ren durch Namensnennung und Darlegung, gegebenenfalls
Nachweis seines selbständigen Besitzes, was die Anordnung
gegen ihn ermöglicht. Solange er jedoch nicht erreichbar ist,
können sich die von der Praxis gefürchteten Schwierigkeiten
ergeben. Statt gesetzliche Hilfen auszudenken, wie Gläubiger
und Gerichtsvollzieher an die dafür nötigen Daten herankom-
men, glaubte der Gesetzgeber, das Grundgesetz mit einfachem
Gesetz aushebeln zu können. War man sich so sicher, daß die
Regelung unterhalb der Schwelle des Art. 19 Abs. 2 GG liege
und überwältigende Mehrheit finde, warum hat man dann
nicht Art. 13 Abs. 2 GG gleich dahin geändert, daß richterliche
Anordnungen nur gegen jene ergehen müssen, gegen die sich
die Maßnahme richtet, oder daß die Durchsuchung nach § 758
ZPO sogar insgesamt ausgenommen wird, zumal man bei Ent-
stehung des GG im Hinblick auf den historischen Hintergrund
an andere Durchsuchungsfälle dachte? Ohnehin dürfte bisher
kein Fall aus vergangenen Zeiten bekannt geworden sein, in
dem Gerichtsvollzieher zur Denunziation oder Schnüffelei be-
nutzt worden wären.

f) Insgesamt begegnet uns § 758a Abs. 3 ZPO daher als
eine Norm, die verfassungswidrig ist, wenn man sie getreu der
Gesetzesbegründung auslegt. Sie könnte allerdings in ihrem
Wortlaut einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nach
Art. 93 Nr. 2 oder Art. 100 GG standhalten, falls man sie nicht
als Umgehung des Art. 13 Abs. 2 GG versteht, sondern die
Duldungspflicht Dritter als das erkennt, was sie nur sein kann,
nämlich einfachgesetzliche Rechtsgrundlage für die nach
Art. 13 Abs. 2 GG auch gegen Mitgewahrsamsinhaber an Räu-
men des Schuldners erforderlichen Anordnungen. Hält sich
hingegen die Praxis an die bedenklichen Vorgaben der Geset-
zesbegründung, so hätten Rügen nach Art. 93 Nr. 4a GG kaum
eine Chance, falls das BVerfG seine neue Praxis, Verfassungs-
beschwerden nur noch bei besonderem Gewicht des Verstoßes
zuzulassen, auch auf den Grundrechtsschutz des Art. 13 Abs. 2
GG für Dritte insgesamt ausdehnt.

III. Die Vollstreckung zur Nachtzeit sowie an Sonn- und
Feiertagen

Der vom 6. Rechtsausschuß anstelle des § 761 ZPO a. F.
eingeführte § 758a Abs. 4 ZPO überläßt die bisher sämtlich
dem Richter obliegenden Entscheidungen dem Gerichtsvoll-
zieher mit Ausnahme der Vollstreckung in „Wohnungen“.
Gründe für diese Ausnahme sind in BT-Drucks. 13/9088 nicht
genannt. Sie sind einsehbar. Das „Ruhebedürfnis“, wie man
das hier geschützte Gut kurz nennen mag, besteht verstärkt in-
nerhalb der Wohnung und überschneidet sich insoweit mit
deren Schutz nach Art. 13 GG. Insoweit beugt die Ausnahme
etwaigen Behauptungen einer Verfassungswidrigkeit vor, die
sich auf diesen Zusammenhang stützen könnten, falls eine
Vollstreckung ohne Erlaubnis nach Art. 13 GG stattfindet,
z. B. in den Fällen der §§ 883, 885 (was in Ruhezeiten kaum
vorkommen dürfte) und § 909 ZPO. Die Ausnahme führt frei-
lich zu Unsicherheiten bei der Auslegung:

Unter „Wohnung“ in Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 GG ver-
steht das BVerfG auch Geschäfts-, Arbeits- und Betriebsräu-

me22). Soll dies auch für Abs. 4 gelten23) oder ist in Abs. 4 ein
engerer Wohnungsbegriff gemeint24)? Wichtig ist diese Frage
vor allem für Verhaftungen. Nicht selten sind sie nachts erfor-
derlich, was zwar nach § 758a Abs. 2 ZPO keiner Durchsu-
chungserlaubnis bedarf25), aber einer Erlaubnis des Richters
nach Abs. 4, falls in der „Wohnung“ verhaftet werden soll. Ein
Schuldner kann sich in seinen Geschäftsräumen auch zur
Nachtzeit oder an Feiertagen vor einer Verhaftung verstecken
oder dorthin vorübergehend wertvolle Pfändungsgegenstände
mitnehmen. Dann würde sich der vom Gerichtsvollzieher
selbst verantwortete Bereich und damit die bezweckte Entla-
stung der Gerichte26) überaus stark verengen, legte man auch
in Abs. 4 den weiten Wohnungsbegriff zugrunde.

In diesem Bereich geht es immerhin nicht um Durchsu-
chung, sondern um Vollstreckungshandlungen als solche.
Daher ist der Gesetzgeber grundsätzlich frei in seiner Ent-
scheidung, für welche Orte er die Feiertags- oder Nachtvoll-
streckung erlauben will. Er darf daher den in § 758a Abs. 4
ZPO (wie schon in § 761 ZPO) berührten Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit selbst konkretisieren. Daher dürfte er im Be-
reich des Abs. 4 auch nicht an den weiten Wohnungsbegriff
des Art. 13 GG gebunden sein. Die Einschränkung in Abs. 4
ist auch dann sinnvoll, wenn man den engen Wohnungsbegriff
zugrunde legt: Nur im häuslichen Privatbereich hat die Nacht-
und Feiertagsruhe besonderes Gewicht. Bei Vollstreckung au-
ßerhalb dieses Bereichs, also auch in nicht in der Wohnung be-
findlichen Arbeitsräumen, mag der Gerichtsvollzieher zwecks
Entlastung der Gerichte allein entscheiden. Selbst dann dürfte
die Entlastung der Gerichte nicht allzu üppig ausfallen, weil
die vom Gerichtsvollzieher zu protokollierenden Gründe für
ein Absehen von der Vollstreckung durch Gläubiger wohl oft
nach § 766 ZPO beanstandet werden. Der Richter muß dann,
statt wie früher von vornherein einen Beschluß nach § 761
a. F. ZPO in einem doch oft sehr summarischen Verfahren zu
erlassen, über diese Frage in einem Erinnerungsverfahren ent-
scheiden, in dem z. B. Glaubhaftmachung nicht mehr genügt,
sondern im Streitfall Beweise zu erheben sind. Um wenigstens
bereichsweise die angestrebte Entlastung zu verwirklichen,
sollte man daher den engen Wohnungsbegriff für Abs. 4 als
maßgeblich ansehen.

IV. Zuständigkeit des Richters bei dem Amtsgericht

Leider hat man nach dem Vorbild des § 761 a. F. ZPO das
Gericht in § 758a Abs. 1 und 4 ZPO nicht als Vollstreckungs-
gericht bezeichnet, was sich mit § 764 ZPO und dessen übli-
cher Auslegung durchaus vertragen hätte. So wird sich wohl
der Streit, ob für Rechtsbehelfe gegen die Anordnungen § 766,
§ 793 oder § 567 ZPO gilt27), fortsetzen, und es können unter-
schiedliche Richter gleichzeitig mit Rechtsbehelfen befaßt
werden, obwohl es um dieselbe Vollstreckungsmaßnahme
geht.

22) BVerfGE 32, 54 = NJW 1971, 2299; deren Nichterwähnung in
§ 758a Abs. 1 ZPO (oben II) ist daher für Art. 13 GG bedeutungslos,
Goebel DGVZ 1998, 162. Ob ihr Schutz nach Art. 13 GG geringer ist,
wenn sie nicht innerhalb der Wohnung liegen, dazu etwa Dreier/Her-
mes (Fn. 21) Rdnr. 48, löst das Problem für § 758 Abs. 4 noch nicht.

23) So z. B. Thomas/Putzo, ZPO, 21. Aufl., § 758a Rdnr. 27; Hor-
nung, Rechtspfleger 1998, 387.

24) So Funke NJW 1998, 1030 zu III 1 d; Steder RpflStud 1998, 36
zu III 1.

25) Zweifelhaft nur für Fälle, in denen nach dem innerhalb der ge-
schützten Räume versteckten Schuldner gesucht werden müßte, insbe-
sondere dann, wenn fremder Mitgewahrsam besteht. Dazu Münzberg
(Fn. 15), 537, ausführlicher Stein/Jonas/Münzberg (Fn. 15), § 909
Rdnr. 6, 9; s. auch dort Rdnr. 9 zur Problematik von Verhaftungen in
Räumen Dritter ohne Mitgewahrsam des Schuldners (bisher nur gelöst
für den Bereich des § 103 StPO, dazu Goebel KTS 1995, 162).

26) BT-Drucks. 13/9088 S. 23.
27) S. oben Fn. 20.
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Offenbar stört es nicht nur Gläubiger, daß nach der Über-
tragung des Verfahrens zur Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung auf den Gerichtsvollzieher für dieses Verfahren höhe-
re Kosten anfallen, wobei hier der Schein trügt: was nämlich
wie ein Aufstand der Gläubiger gegen die neue Kostenrege-
lung für EV-Verfahren erscheint, ist im wesentlichen die Ak-
tion einer einzigen Rechtsbeistands-Societät, die bei zahlrei-
chen Amtsgerichten im gesamten Bundesgebiet mit der auch
von Schuth1) verwendeten Begründung gegen den Kostenan-
satz der Gerichtsvollzieher gem. § 766 Abs. 2 ZPO Erinnerung
eingelegt hat, damit aber in den weitaus überwiegenden Fällen
erfolglos geblieben ist2).  Soweit Schuth die Meinung vertritt,
daß eine Streitfrage nicht durch Zählen der Pro- und Kontra-
Stimmen geklärt werden kann, ist ihm nur bedingt zuzu-
stimmen. Bei wiederholt auftretenden Streitfragen bildet sich
nach einiger Zeit eine herrschende Meinung heraus, die im
vorliegenden Falle die Auslegung der anzuwendenden Ko-
stenbestimmungen3) und die von den Gerichtsvollziehern in
Anwendung derselben erstellten Kostenrechnungen mit über-
zeugender Begründung bestätigt4). Bestätigt wird diese Auf-
fassung auch von Kommentaren zum GVKostG, die keinen
Zweifel daran hegen, daß neben der Gebühr des § 27a
GVKostG vom Gerichtsvollzieher die durch das Verfahren
entstehenden Auslagen gem. § 35 GVKostG zu erheben sind5).
Zwar ist die herrschende Meinung nicht allein arithmetisch zu
bestimmen, sondern auch von der rechtlichen Relevanz der
von ihr verwendeten Argumente abhängig. Wer gegen sie
streiten will, darf sich aber nicht – wie Schuth – auf reine Stim-
mungsmache beschränken. Hierzu ist folgendes anzumerken:

a) die bisherige Kostenregelung des EV-Verfahrens:

Bis zum 31. 12. 1998 wurde für ein Verfahren zur Abgabe
der eidesstattlichen Versicherung eine Gebühr von 35,– DM
erhoben, mit der das Porto von 11,– DM  für die per Post er-
folgende Zustellung der Terminsladung, die sonstigen Ausla-
gen für Porto, Telefon, Vordrucke und Fotokopien sowie die
Personalkosten der Gerichte abgegolten wurden. Bei den Ge-
richten galten 4000 Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung als Jahrespensum für einen Rechtspfleger, dem
2,3 Kräfte des Büro- und Schreibdienstes zugeordnet waren.
Die Personal- und Arbeitsplatzkosten für einen Rechtspfleger

belaufen sich pro Jahr auf 121 095,50 DM, die Personal- und
Arbeitsplatzkosten für 2,3 Kräfte des Büro- und Schreibdien-
stes auf jährlich 223 801,50 DM6). Setzt man die entstehenden
Auslagen pro EV-Antrag (weil die Terminsladung wegen §
903 ZPO nicht in jeder Sache erfolgt) nur mit durchschnittlich
10,– DM an, so ergibt sich, daß pro Jahr bei den Amtsgerichten
ein Minusbetrag von 224 897,00 DM je Pensum (4000 EV-
Verfahren) entstanden ist, der aus Steuermitteln zu decken
war. Unberücksichtigt, weil statistisch nicht erfaßt, sind hier-
bei die Fälle, in denen die Gebühr nach Nr. 1644 KostVerz-
GKG a. F. erhoben wurde, weil ein Drittgläubiger lediglich
die Erteilung einer Abschrift des bereits abgegebenen Vermö-
gensverzeichnisses beantragt hat. Die Tatsache, daß bei den
Amtsgerichten im gesamten Bundesgebiet im Jahr 1997 insge-
samt 1 923 425 Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung beantragt, jedoch nur 610 386 eidesstattliche
Versicherungen (zum Teil nach erfolgter Verhaftung) abgege-
ben wurden7), läßt aber den Schluß zu, daß die nachfolgenden
Gläubiger eine Abschrift des bereits abgegebenen Vermö-
gensverzeichnisses überwiegend aufgrund eines (statistisch
erfaßten) Antrages gem. § 900 Abs. 1 ZPO a. F. erhalten
haben, was sich auch aus § 900 Abs. 2 ZPO a. F. erklärt, zumal
die Gläubiger wegen der gebührenrechtlichen Gleichbehand-
lung dazu neigten, eher den Antrag auf Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung zu stellen als einen solchen auf  Erteilung
einer Abschrift des Vermögensverzeichnisses, weil dieser
wegen zwischenzeitlich erfolgter Löschung oder Ablaufs der
Frist des § 903 ZPO möglicherweise nicht zum Erfolg führte.

b) die kostenrechtliche Neuregelung des EV-Verfahrens:

Mit der 2. Zwangsvollstreckungsnovelle hat der Gesetzge-
ber die Zuständigkeit für das Verfahren zur Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung auf die Gerichtsvollzieher übertra-
gen, um damit die Zwangsvollstreckung effektiver zu gestal-
ten. Es liegt auf der Hand, daß dies nicht zu den vorstehend
dargelegten kostenrechtlichen Bedingungen geschehen konn-
te, weil die Gerichtsvollzieher eigene Büros mit Schreibkräf-
ten unterhalten, deren Kosten gem. § 49 Bundesbesoldungsge-
setz abzugelten sind, was seit nunmehr rd. 100 Jahren durch
Überlassung eines prozentualen Anteils an den von den Ge-
richtsvollziehern vereinnahmten Gebühren geschieht. Dies ist

1)  Rpfleger, 1999, S. 434
2) Vgl. AG Andernach u. a. , DGVZ 1999, S. 141 nebst Anmer-

kung. Ebenso AG Bad Bergzabern u. AG München, DGVZ 1999,
S. 188/189.

3) §§ 1, 27a, 35 GVKostG.
4) wie Fußnote 2.
5)  Schröder/Kay, 10. Aufl., unter III, Rz. 62–69; Hartmann, Ko-

stengesetze, 28. Aufl. § 27a GVKostG Rdnr. 1; Winterstein, Gerichts-
vollzieherkostenrecht (1998),  § 27a  Erl. 8.

6) Zugrunde gelegt wurden die Beträge des Jahres 1998 nach den
im Hessischen Staatsanzeiger 1998, S. 3849, veröffentlichten durch-
schnittlich entstehenden Personalkosten. Dabei wurde beim Rechts-
pfleger ein Mischsatz nach den  Besoldungsgruppen A9/A10, bei der
Bürokraft ein Mischsatz nach der BesGr. A7/A8 und bei der Schreib-
kraft ein Mischsatz nach BAT 7/BAT 8 angesetzt.

7)  Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes, Reihe 2 =
Rechtspflege für 1997 (die Zahlen des Jahres 1998 liegen noch nicht
vor).

Kosten im Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
Anmerkungen zu den Ausführungen von Werner Schuth (Rpfleger, 1999, S. 434 ff.)

Von Obergerichtsvollzieher a. D. Theo Seip, Limburg/Lahn

Vorbemerkung: Rechtspfleger Werner Schuth hat in seinem vorbezeichneten Beitrag die zu § 27a GVKostG vorliegende Recht-
sprechung, soweit sie den Kostenansatz der Gerichtsvollzieher bestätigt, in Zweifel gezogen. Er kritisiert darüber hinaus die neue
Kostenregelung als solche und ebenso die aus Anlaß der Übertragung des EV-Verfahrens erfolgte Anhebung des den
Gerichtsvollziehern gewährten Gebührenanteils. In der neuen Kostenregelung für das EV-Verfahren sieht er eine Verletzung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes. Er wendet sich außerdem dagegen, daß die Gerichtsvollzieher auch dann die Gebühr des § 27a
GVKostG erheben, wenn das EV-Verfahren nicht durchgeführt wird, weil der Schuldner bereits offenbart hat. Der nachfolgende
Beitrag, der zu den genannten Punkten Stellung nimmt, wurde in gleichlautender Fassung zunächst der Rpfleger-Schriftleitung an-
geboten, die seine Veröffentlichung  jedoch abgelehnt hat.
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aber mit Gebührenbeträgen, die zugleich die entstehenden ba-
ren Auslagen abdecken sollen, nicht zu machen. Der Gesetz-
geber hat deshalb nicht nur das Verfahren einem anderen Voll-
streckungsorgan übertragen, sondern zugleich auch die durch
dieses Verfahren entstehenden Kosten neu geregelt.  Für das
Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung sieht
der durch die 2. Zwangsvollstreckungsnovelle eingefügte
§ 27a GVKostG das Doppelte der in § 13 Abs. 2 GVKostG be-
stimmten Festgebühr von 20,– DM, mithin eine Gebühr von
40,– DM vor. Die sonstigen Bestimmungen des GVKostG hat
der Gesetzgeber unverändert gelassen, so daß neben der Ge-
bühr des § 27a GVKostG die in  § 35 GVKostG  bestimmten
Auslagen zu erheben sind, was sich bereits aus § 1 GVKostG
ergibt, wonach für die Tätigkeit des Gerichtsvollziehers Ge-
bühren und Auslagen nur nach diesem Gesetz erhoben wer-
den.

c) die Bürokostenabgeltung (Gebührenanteile) der Gerichts-
vollzieher:

Schuth verkennt offenbar Sinn und Zweck der den Ge-
richtsvollziehern zur Abgeltung ihrer Bürokosten überlasse-
nen Gebührenanteile. Er ist auch mit der Geschichte des
Gerichtsvollzieherdienstes nicht vertraut, sonst könnte er nicht
zu der Feststellung gelangen, die Gerichtsvollzieher seien vor
„etlichen Jahren“ in die Selbständigkeit entlassen worden.
Falls er damit das heute in allen Bundesländern bestehende
System des Gerichtsvollziehers mit eigenem Geschäftszim-
mer meint, ist darauf hinzuweisen, daß dieses im überwiegen-
den Teil Deutschlands seit dem Jahr 1900 besteht, in den
neuen Bundesländern allerdings mit Unterbrechung während
der DDR-Zeit, und in einigen westdeutschen Ländern seit
19618).

Für die Standesvertretung der Gerichtsvollzieher ist es
zwar schmeichelhaft, wenn ihnen eine „rege Interessenwahr-
nehmung“ nachgesagt wird; allerdings wären die Länder
damit allein nicht zu bewegen, den Gerichtsvollziehern höhere
Gebührenanteile zuzubilligen. Die Länder haben auch nicht
das Ziel, eine höhere Ablieferungsquote von Gebührenantei-
len an die Staatskasse9) zu erreichen, „flugs unterlaufen“, viel-
mehr haben sie die Entschädigung der Gerichtsvollzieher im
Hinblick auf die diesen übertragenen neuen Aufgaben und we-
gen ihrer Verantwortung für eine geordnete Zwangsvollstrek-
kung maßvoll angehoben, weil  die Übertragung der EV-Ver-
fahren an die Gerichtsvollzieher räumlich und personell höhe-
re Anforderungen stellt. Nach den bei den Amtsgerichten im
Jahr 1997 angefallenen EV-Verfahren entfallen auf jeden Ge-
richtsvollzieher im Durchschnitt pro Jahr 460 EV-Anträge.
Zur Abdeckung der hierdurch entstehenden höheren Büroko-

sten haben die Länder bundeseinheitlich die für das Normal-
pensum der Gerichtsvollzieher gewährte Jahres-Entschädi-
gung um 8000,– DM angehoben. Auch wenn man berücksich-
tigt, daß sich durch die Bezirkseinteilung rechnerisch ein
Rechtspflegerpensum auf 8,7 Gerichtsvollzieher aufteilt, ist
dies nur ein Bruchteil dessen was bei den Amtsgerichten an
Kosten entstanden ist, wie die oben unter a) dargestellte Be-
rechnung zeigt. Daß der Gebührenanteil trotzdem relativ hoch
ist, ist allein eine Folge der bestehenden Personalnot und der
dadurch bedingten hohen Geschäftsbelastung im Gerichtsvoll-
zieherdienst10). Sobald sich diese normalisiert, reduziert sich
der Gebührenanteil. Dies erst recht, wenn auch die Gebühren
der Geldwertveränderung angepasst werden11).

d) zum angeblichen Verstoß gegen das Verfassungsgebot der
Gleichbehandlung:

Die hierzu geäußerte Sorge ist völlig unbegründet. Die ge-
bührenrechtliche Gleichbehandlung des Gläubigers, der die
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung herbeigeführt hat,
mit dem Drittgläubiger, der lediglich die Erteilung einer Ab-
schrift beantragt, hatte nur 12 Jahre Bestand. Bis zur Änderung
des KostVerz-GKG zum 1. 1. 1987 fielen für den Drittgläubi-
ger im Rahmen der Abschriftserteilung lediglich Schreibaus-
lagen an. Die Gleichstellung erfolgte jedoch aus praktischen
Gründen12) und nicht zur Verwirklichung des Gleichheitsge-
bots, das anzuwenden, hier auch kein Anlaß besteht. Der Gläu-
biger, der als erster gegen einen Schuldner das Verfahren zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gem. § 807 ZPO be-
antragt, ist nicht etwa aus Verfassungsgründen gleichzustellen
mit dem Gläubiger, der diesen Antrag später stellt und nur eine
Abschrift des von dem Erstgläubiger herbeigeführten Vermö-
gensverzeichnisses erhält. Zwar verfolgen beide das gleiche
Ziel, jedoch hat der Erstgläubiger zweifellos einen Vorsprung,
der erheblich sein kann und ihn ggf. in die Lage versetzt, mit
Erfolg in pfändbares Vermögen des Schuldners zu vollstrek-
ken. Zwischen der auf Veranlassung des Erstgläubigers er-
folgten Abgabe der eidesstattlichen Versicherung und der Er-
teilung einer Abschrift des Vermögensverzeichnisses an einen
nachfolgenden Gläubiger können 2 Jahre und 11 Monate lie-
gen (§ 903 ZPO).  Aber auch schon kurze Zeit nach Abgabe
der eidesstattlichen Versicherung kann das Vermögensver-
zeichnis für den nachfolgenden Gläubiger wertlos sein, weil
die pfändbaren Vermögenswerte, falls solche vorhanden wa-
ren, von dem Erstgläubiger bereits mit Beschlag belegt wur-
den. „Wer zu spät kommt, den ....“, könnte man auch hier sa-
gen. Jedenfalls wird nicht Gleiches ungleich behandelt, wenn
der Erstgläubiger für das von ihm eingeleitete Verfahren zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung  die Gebühr des §
27a GVKostG in Höhe von 40,– DM zuzüglich der entstehen-
den Auslagen gem. § 35 GVKostG  zahlt und dafür auch als er-
ster das Vermögensverzeichnis bekommt, während der nach-
folgende Gläubiger, der (mit geringeren Erfolgsaussichten)
eine Abschrift des Vermögensverzeichnisses erhält, hierfür
nur die Gebühr von 40,– DM  entrichtet. Von einem Verstoß
gegen das im Grundgesetz verankerte Gleichheitsgebot kann
hiernach keine Rede sein.

8) Siehe hierzu Seip, DGVZ 1997, S. 105/106.
9) Zur früher möglichen Kostendeckung siehe Winterstein,

DGVZ 1995, S. 177 ff.  Die Gebühren nach der heute von den Ge-
richtsvollziehern anzuwendenden Gebührentabelle müßten verdop-
pelt werden, wenn sie entsprechend der seit dem Inkrafttreten des Ge-
richtsvollzieherkostengesetzes im Jahre 1957 eingetretenen Geldwert-
veränderung angepaßt würden. Nach der Gebührentabelle von 1957
belief sich die volle Gebühr bei der Wertstufe von 1000,– DM (heute
Eingangsstufe) auf 12,– DM, zur Zeit beträgt sie 20,– DM; unter Be-
rücksichtigung des vom Statistischen Bundesamt ermittelteten Preis-
index müßte sie jedoch heute 42,– DM betragen. Das gilt in gleicher
Weise für die folgenden Wertstufen. Was den Vollstreckungsparteien
1957 zugemutet werden konnte, sollte ihnen auch heute zuzumuten
sein. Solange die Gebühren nicht der zwischenzeitlichen Entwicklung
angepaßt sind, können die Gerichtsvollzieher kein Verständnis dafür
aufbringen, daß für dringend notwendige Planstellen kein Geld vor-
handen ist.

10) Die prognostizierte Entlastung aufgrund des neuen Verbrau-
cherinsolvenzrechts mit Restschuldbefreiung lässt bislang noch auf
sich warten.

11)  Siehe Fußnote 9.
12) Siehe die Anmerkung von Ottersbach zu AG Kaiserslautern in

Rpfleger 1990, S. 521.
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e) zur Gebührenerhebung durch den Gerichtsvollzieher bei
bereits abgegebener EV:

Weshalb sich Schuth dagegen wendet, daß der Gerichts-
vollzieher die Gebühr des § 27a GVKostG auch dann erhebt,
wenn das bei ihm beantragte Verfahren zur Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung mit der Feststellung endet, daß der
Schuldner die eidesstattliche Versicherung bereits abgegeben
hat und die Frist des § 903 ZPO noch nicht verstrichen ist, ist
nicht verständlich. Offenbar verkennt er, daß es sich hierbei
um ein die Gerichte entlastendes rationelles Verfahren handelt
und daß die Gebühren des Gerichtsvollziehers für die Landes-
kasse erhoben werden13), während der Gerichtsvollzieher als
Entschädigung hiervon nur einen zur Deckung seiner Büroko-
sten notwendigen prozentualen Anteil erhält, der jährlich von
den Landesjustizverwaltungen festgesetzt wird und sich ver-
ringert, wenn die Gebühreneinnahmen höher werden. Im übri-
gen entspricht die von Schuth kritisierte Verfahrensweise
exakt der gesetzlichen Regelung, denn nach der Anmerkung
zu Nr. 1644 KostVerz-GKG entfällt die Gebühr von 40,– DM

für die beantragte Erteilung einer Abschrift des
Vermögensverzeichnisses, „wenn ein Verfahren des Antrag-
stellers auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung  –
auch vor dem Gerichtsvollzieher eines anderen Amtsgerichts –
nicht fortgesetzt worden ist, weil der Schuldner das Vermö-
gensverzeichnis, dessen Abschrift beantragt ist, innerhalb der
letzten 3 Jahre bereits abgegeben hatte“. Dies steht auch in
Einklang mit dem Wortlaut des § 27a GVKostG, wonach das
Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung mit
dem Eingang des Auftrages und bei Verbindung desselben mit
einem Pfändungsauftrag dann beginnt, wenn die Vorausset-
zungen des § 807 Abs. 1 ZPO vorliegen. Der Wille des Gesetz-
gebers geht danach eindeutig dahin, daß die Gebühr des § 27a
ZPO auch in dem hier angesprochenen Fall vom Gerichtsvoll-
zieher erhoben wird und deshalb die Gebühr nach Nr. 1644
KostVerz-GKG entfällt.

13) § 1 Abs. 1 Gerichtsvollzieherkostengrundsätze.

Der Artikel „Dienstleistungsunternehmen Gerichtsvollzie-
her“ von Winterstein/Hippler skizziert eine Reform des Ge-
richtsvollzieherwesens, die im ersten Augenblick als „Zu-
kunftsmusik“ erscheint. Betrachtet man aber unsere tägliche
Arbeitspraxis, sind wir doch immer quasi als Einzelkämpfer
bemüht, dem Ideal näherzukommen. So ist als äußerst positiv
hervorzuheben, daß ein neues Ausbildungskonzept die Ver-
mittlung grundlegender Rechtskenntnisse an einer Justizaka-
demie vorsieht, um die man sich zur Zeit meist durch persön-
liche Fortbildungsmaßnahmen bemühen muß. Hier ist die bis-
herige Eigenleistung der Gerichtsvollzieher äußerst hoch zu
bewerten, wie sonst hätte die Übertragung der eidesstattlichen
Versicherung zum 1. 1. 1999 mit Bravour bewältigt werden
können. Eine solche Leistung ist bisher ohne Vergleich, auch
was die Kürze der Zeit betrifft. Dazu muß man wissen, daß
zum Stichtag weder Ausführungsbestimmungen noch Vor-
drucke vom Dienstherrn vorlagen und vorher lediglich Infor-
mationstreffen stattfanden, in denen der Gerichtsvollzieher
den Gesetzesstand erfahren hat. Die Praxis jedoch mußte jeder
Gerichtsvollzieher auf sich allein gestellt erlernen.

Die Verfasser der Reform-Studie vergessen aber zu erwäh-
nen, daß eine fundiertere Ausbildung auch die Einstufung in
den gehobenen Dienst zur Folge haben muß, allein schon, um
geeignete und interessierte Bewerber für eine so lange und
schwierige Ausbildung zu finden.

Uneingeschränkt ist den Ausführungen der Verfasser hin-
sichtlich des Ausstattungsstandards für Gerichtsvollzieher zu-
zustimmen. Ein angemessenes Geschäftszimmer sowie eine
der heutigen Zeit entsprechende Ausstattung ist nach meiner
Kenntnis bis heute die absolute Ausnahme, und dann sogar
überwiegend aus persönlichen Mitteln bezahlt. Wenn, den
Vorschlägen von Winterstein/Hippler folgend, dazu noch eine
qualifizierte Vollzeit-Schreibkraft finanziert wird, erledigt

sich auch das Problem der geringen Sprechstundenzeiten, die
von den beiden moniert werden. Deren Vorschlag, der Ge-
richtsvollzieher habe tagtäglich persönlich im Büro anwesend
zu sein, schießt nämlich über das Ziel hinaus und geht zu Ko-
sten der Außendienstarbeit. Denn nur durch Flexibilität läßt
sich produktive Arbeit erreichen, und mit Hilfe einer Vollzeit-
bürokraft kann der Gläubiger sich täglich im Büro zu Termi-
nen melden, die je nach Außendiensttätigkeit des Gerichts-
vollziehers gelegt werden. Denn bei Räumungen zum Beispiel
muß der Gerichtsvollzieher halt den ganzen Tag oder sogar
Tage vor Ort sein.

Ein Hinweis zu den Praxisbeispielen, welche Winterstein/
Hippler nennen, sei noch gestattet: Weitaus wohlwollender
würde ihr Artikel im Kreise der Gerichtsvollzieher aufgenom-
men, wenn man diese nicht als gar so rückständig und starr dar-
stellen würde, wie es etwa das Beispiel mit dem einen Fall zeigt,
den ein Gerichtsvollzieher, statt mehrerer hintereinander, in ei-
ner Stunde erledigt. So dumm sind wir nicht. Wir haben dafür
schon unsere Gründe. Von einem Arzt wünscht man sich ja
auch nicht, daß er stur seine Hausbesuchs-Tour fortsetzt, ob-
wohl ihm ein Anruf einen akuten Herzinfarkt meldet, in unse-
rem Falle gleichzusetzen mit der einstweiligen Verfügung.

Für solche „Verbesserungen“ benötigen wir keinen Prü-
fungsbeamten, wir benötigen überhaupt keinen solchen Prü-
fungsbeamten, wie er in der Studie vorgeschlagen wird. Ziel
der Gerichtsvollzieher sollte sein, eigenständig und effektiv
arbeiten zu können, dem Gläubiger schnell und nachdrücklich
zu seinem Anliegen zu verhelfen, mit rechtsstaatlichen Mitteln
und ohne dabei die Existenz des Schuldners zu vernichten. Für
diese Aufgaben ist ein „Controlling“ durch einen Prüfungsbe-
amten eher hemmend, um nicht zu sagen kontraproduktiv.
Denn unser Streben ist, wie im Abschlußbericht der Kommis-
sion „Strukturelle Änderungen in der Justiz“ des Deutschen

Zukunftsmodell noch verbesserbar
Anmerkung aus der Praxis zu den Vorschlägen von

Winterstein und Hippler in der DGVZ Juli/August 1999, Seite 108 ff.

Von Obergerichtsvollzieher Wilfried Obermeier, Rosenheim
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Gerichtsvollzieherbundes ausführlich dargelegt wird, ein Ge-
richtsvollziehersystem, in dem sich die Aufsicht der Landesju-
stizverwaltung darauf beschränkt, daß Gesetz und Satzung be-
achtet werden. Für Fragen wie das einheitliche Erscheinungs-
bild der Gerichtsvollzieher oder die Identifikation der Ge-
richtsvollzieher mit ihrer Arbeit, soll statt dessen eine Ge-
richtsvollzieherkammer zuständig sein. Diese Einrichtung hat
sich bei den Rechtsanwälten und Notaren bestens bewährt und
ist ein fester Bestandteil der Gerichtsvollzieherorganisation,

z. B. in Belgien, den Niederlanden und Frankreich1). Darüber
hinaus spart sie dem Staat durch ihre Selbstfinanzierung große
Kosten, die er für einen Prüfungsbeamten aufzubringen hat,
dessen Aufgaben im vorliegenden Artikel doch sehr undeut-
lich und praxisfremd umrissen sind.

1) Siehe für Frankreich, DGVZ 1996, S. 97 (100/101) und dazu
auch das sogenannte „Neuberger Modell“ in DGVZ 1997, S. 103
(115–117).

§§ 240, 249, 261, 704, 750 ZPO; § 63 Nr. 1 KO; § 91 GVGA

Bei einem während des Konkursverfahrens gegen den Ge-
meinschuldner ergangenen Urteil kann der Verstoß gegen
§ 240 ZPO nur mit den allgemein zulässigen Rechtsmitteln
geltend gemacht werden. Aus einem solchen Urteil kann
gegen den Gemeinschuldner die Zwangsvollstreckung er-
folgen, soweit es Forderungen (hier Zinsen) enthält, die
nach Konkurseröffnung angefallen sind.

LG Wuppertal, Beschl. v. 4. 10. 1999
– 6 T 686/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

I. Mit Beschluß des Amtsgerichts Düsseldorf vom 28. Ja-
nuar 1988 wurde über das Vermögen des Schuldners das Kon-
kursverfahren eröffnet. Der Gläubiger erteilte dem Gerichts-
vollzieher unter dem 16. März 1999 einen Zwangsvollstrek-
kungsauftrag zur Durchführung der Zwangsvollstreckung aus
dem Versäumnisurteil des Landgerichts Bonn vom 22. Febru-
ar 1988, mit welchem der Schuldner zur Zahlung von
417 916,62 DM nebst 12,5 % Zinsen aus 351 536,26 DM seit
dem 24. Oktober 1987 an den Gläubiger verurteilt wurde,
wegen einer Teilforderung in Höhe von 10 000,00 DM. Der
Gerichtsvollzieher stellte das Zwangsvollstreckungsverfahren
ein und führte zur Begründung aus, daß über das Vermögen
des Schuldners das Konkursverfahren eröffnet worden sei. Die
hiergegen eingelegte Erinnerung des Gläubigers wurde durch
die angefochtene Entscheidung zurückgewiesen. Zur Begrün-
dung führte das Amtsgericht aus, die Zustellung des Versäum-
nisurteils des Landgerichts Bonn vom 22. Februar 1988 habe
aufgrund der durch die Konkurseröffnung bewirkten Unter-
brechung des Verfahrens nicht mehr rechtswirksam erfolgen
können, so daß die Vollstreckungsvoraussetzungen nicht vor-
liegen.

Hiergegen wendet sich der Gläubiger mit seinem rechtzei-
tig bei Gericht eingegangenen Rechtsmittel. Der Schuldner ist
dem Rechtsmittel entgegengetreten.

II. Das als sofortige Beschwerde gemäß §§ 793, 577,
567 ff. ZPO zulässige Rechtsmittel hat in dem aus dem Tenor
ersichtlichen Umfang Erfolg. Zu Unrecht hat das Amtsgericht
die Erinnerung des Gläubigers gegen die vom zuständigen Ge-
richtsvollzieher verweigerte Durchführung der Zwangsvoll-
streckung aus dem Versäumnisurteil vom 22. Februar 1988
zurückgewiesen.

Das gegen den Schuldner ergangene Versäumnisurteil ist
ein wirksamer Vollstreckungstitel im Sinne des § 704 Abs. 1
ZPO. Zwar bewirkte das am 28. Januar 1988 eröffnete Kon-
kursverfahren über das Vermögen des Schuldners gemäß
§ 240, daß das Verfahren vor dem Landgericht Bonn unterbro-
chen wurde und das Versäumnisurteil vom 22. Februar 1988
nicht hätte ergehen dürfen. Ein trotz Unterbrechung erlassenes
Urteil ist jedoch nicht nichtig, sondern kann von jeder Partei
mit den allgemein zulässigen Rechtsmitteln angefochten wer-
den (vgl. Zöller-Greger, ZPO, 21. Auflage, § 240 Rn. 3).

Entgegen der Auffassung des Amtsgerichts ist unerheb-
lich, daß dem Schuldner das Versäumnisurteil während der
Unterbrechung des Verfahrens nicht wirksam zugestellt wer-
den konnte (vgl. Zöller, a.a.O., § 249 Rn. 7). Die fehlende Zu-
stellung bewirkt allein, daß die Rechtsmittelfrist für den
Schuldner nicht in Lauf gesetzt wurde, hindert jedoch vorlie-
gend nicht die Vollstreckung aus dem Versäumnisurteil. Die
unterbrechende Wirkung des bis heute noch andauernden
Konkursverfahrens bezieht sich allein auf solche Forderun-
gen, die auch Verfahrensgegenstand sind (Zöller, a.a.O., § 240
Rn. 8). Der Gläubiger betreibt vorliegend die Zwangsvoll-
streckung wegen einer Teilforderung in Höhe von 10 000,00
DM. Wie er nunmehr im Beschwerdeverfahren ausdrücklich
klargestellt hat, begehrt er allein die Vollstreckung der titulier-
ten Zinsen, die nach Konkurseröffnung entstanden sind.
Gemäß § 63 Nr. 1 KO können diese im Konkursverfahren
nicht geltend gemacht werden und fallen demnach auch nicht
unter die unterbrechende Wirkung der Konkurseröffnung
gemäß § 240 ZPO. Vielmehr müssen Zinsen, die nach Kon-
kurseröffnung anfallen, gegen den Gemeinschuldner persön-
lich geltend gemacht werden (BGH NJW 1987, 946, 947).
Entgegen der Ansicht des Schuldners besagt dies jedoch nicht,
daß die Geltendmachung in einem getrennten Verfahren erfol-
gen muß. Falls der Gläubiger nunmehr die nach Konkurseröff-
nung angefallenen Zinsen in einem weiteren Verfahren einkla-
gen würde, müßte diese Klage wegen anderweitiger Rechts-
hängigkeit gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO als unzulässig ab-
gewiesen werden, denn diese Forderung ist bereits (wenn auch
nicht rechtskräftig) tituliert.

Der Schuldner kann sich auch nicht darauf berufen, das
Versäumnisurteil sei ihm noch nicht wirksam zugestellt wor-
den. Gemäß § 750 Abs. 1 Satz 1 ZPO kann die Zwangsvoll-
streckung beginnen, wenn das Urteil bereits zugestellt ist oder
gleichzeitig zugestellt wird. Die Zustellung des Urteils an den
Schuldner hat der Gläubiger mit seinem Vollstreckungsauf-
trag vom 16. März 1999 beantragt, sie wurde ihm jedoch vom
Gerichtsvollzieher verwehrt.

R E C H T S P R E C H U N G



DGVZ 1999, Nr. 12 185

Nach alledem war die angefochtene Entscheidung aufzu-
heben. Der Gerichtsvollzieher hat der beantragten Zwangs-
vollstreckung nunmehr Fortgang zu gewähren.

§ 803 Abs. 2 ZPO; § 125 GVGA

Ergibt die überschlägliche Berechnung der durch Pfän-
dung und Verwertung eines Gegenstandes (hier ein Pkw)
entstehenden Kosten, daß diese den zu erwartenden Erlös
nicht übersteigen, so hat die Pfändung zu unterbleiben.
Eine Bestrafung des Schuldners ist nicht Zweck der
Zwangsvollstreckung.

LG Augsburg, Beschl. v. 14. 9. 1999
– 5 T 3310/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die gemäß § 793 Abs. 1 ZPO zulässige sofortige Be-
schwerde des Gläubigers ist unbegründet.

1. Die Ablehnung des Gerichtsvollziehers, den Pkw des
Schuldners zu pfänden, ist nicht zu beanstanden.

Nach § 803 Abs. 2 ZPO hat eine Pfändung zu unterbleiben,
wenn sich von der Verwertung der zu pfändenden Gegenstän-
de ein Überschuss über die Kosten der Zwangsvollstreckung
nicht erwarten lässt.

Der Gerichtsvollzieher hat die Ablehnung der Pfändung
damit begründet, daß die Kosten der Verwertung (ca. 800,00
DM) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit höher
seien als ein zu erwartender Verwertungserlös (etwa 500,00
DM) des ca. acht Jahre alten, unfallbeschädigten und starke
Gebrauchsspuren aufweisenden Pkws. Diese Berechnung
selbst greift der Gläubiger nicht an. Eine Pfändung hatte damit
gemäß § 803 Abs. 2 ZPO zu unterbleiben.

2. Die Argumentation des Gläubigervertreters, „die billig-
ste Variante für den Gerichtsvollzieher sei, das Auto im Besitz
der Schuldnerseite zu belassen, aber das Zündschloss zu ver-
siegeln und Schlüssel, Papiere und Kfz-Nummernschilder
mitzunehmen …, denn wenn der Schuldner keine Raten zahle,
brauche er auch kein Auto, mit dem er vor den Augen des
Gläubigers frech herumfahre“, rechtfertigt ebenfalls keine
Pfändung. Eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme kann immer
nur die Befriedigung der Forderung des Gläubigers, nicht aber
lediglich Genugtuung bzw. eine Bestrafung des Schuldners
zum Ziele haben.

3. Der Hinweis des Gläubigers auf eine Entscheidung des
Amtsgerichts Merseburg vom 2. 11. 1998, die dem beigezoge-
nen Vorgang DR 1172/99 beilag, vermag ebenfalls zu keinem
anderen Ergebnis zu führen, da die Beschwerde in diesem Fall
u. a. mit anderen Wertberechnungen bezüglich des Erlöses aus
dem Pkw begründet wurde. Vorliegend ist aber gerade unstrei-
tig, daß eine Verwertung nicht annähernd die Kosten der
Zwangsvollstreckung deckt, weshalb der Gläubiger eine Ver-
wertung gar nicht anstrebt, sondern lediglich eine Stillegung
des Pkws beim Schuldner.

§§ 885, 788 ZPO; §§ 104, 180 GVGA

1. Der Gerichtsvollzieher hat die Durchführung einer Räu-
mungsvollstreckung bis zu deren vollständigem Abschluß
zu überwachen und dabei darauf zu achten, daß keine Ko-

sten entstehen, die nicht für die Vollstreckung des Räu-
mungstitels notwendig sind.

2. Sofern der Gerichtsvollzieher nach Öffnung der Woh-
nung die Vollziehung der Räumung einem Umzugsunter-
nehmen in dessen eigener Regie überläßt („Hamburger
Räumung“) und sich infolgedessen nicht feststellen läßt,
daß einzelne der von diesem in Rechnung gestellten Posi-
tionen notwendig waren, kommt die Anordnung der Nicht-
erhebung dieser Kosten wegen unrichtiger Sachbehand-
lung gemäß § 11 GVKostG in Betracht.

LG Hamburg, Beschl. v. 30. 8. 1999
– 307 T 33/98 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Beschwerde der Gläubigerinnen, mit der diese der
Sache nach die Nichterhebung von Auslagen gemäß § 11
Abs. 1 des Gesetzes über die Kosten der Gerichtsvollzieher in
Höhe von DM 4000,– begehren, ist nur teilweise begründet.

Im übrigen ist sie unbegründet und mithin zurückzuweisen.

Die Gläubigerinnen begehren zu Recht, daß von dem Ge-
richtsvollzieher ihnen in Höhe von DM 6039,80 in Rechnung
gestellte Auslagen für die zur Durchführung der Räumung ein-
geschaltete Möbelspedition DM 2219,50 gemäß § 11 Abs. 1
Gerichtsvollzieherkostengesetz nicht erhoben werden. Denn
diese Auslagen sind nicht nachweisbar nötig gewesen und
wären bei richtiger Behandlung der Sache durch den Gerichts-
vollzieher nicht entstanden. Zu einer solchen richtigen Be-
handlung eines Räumungsvollstreckungsauftrages gemäß
§ 885 ZPO gehört die Beachtung des sich aus §§ 104 Abs. 1
Satz 3 und 140 Ziff. 1 der Geschaftsanweisung für Gerichts-
vollzieher ergebenden Gebots, die Kosten des Vollstreckungs-
verfahrens möglichst niedrig zu halten (vgl. LG Frankfurt am
Main in DGVZ 1972, S. 136, LG Osnabrück in DGVZ 1997,
S. 13, LG Koblenz in DGVZ 1997, S. 29 f.; Hartmann Kosten-
gesetze, 28. Aufl., Rn. 16 zu § 35 GVKG). Auch hat der Ge-
richtsvollzieher Art und Umfang der Tätigkeit von Arbeitshil-
fen (§ 35 Abs. 1 Nr. 11 GVKG) ebenso zu überwachen, wie
die Höhe der von diesen berechneten Entgelte zu überprüfen.
Diesen Pflichten ist der Gerichtsvollzieher vorliegendenfalls
nicht vollen Umfangs nachgekommen mit der Folge, daß hin-
sichtlich eines Teils der Auslagen der Möbelspedition nicht
hat festgestellt werden können, daß sie notwendig waren und
auch bei hinreichender Aufsicht und Bemühung um Niedrig-
halten der Kosten durch den Gerichtsvollzieher entstanden
wären. Im Termin der Kammer zur Beweisaufnahme ist fest-
gestellt worden, daß der Gerichtsvollzieher – die „Hamburger
Räumung“ praktizierend – die zu räumende Wohnung am
16. Oktober 1997 in Abwesenheit der nicht erschienenen
Schuldner hat öffnen lassen in Gegenwart eines Arbeitneh-
mers der Möbelspedition. Nach Öffnen „einiger Schubladen“
im Schlafzimmer und der Feststellung, daß in diesen noch
„persönliche Sachen“ in Form von Wäsche vorhanden waren,
hat er im Vollstreckungsprotokoll vermerkt, daß sich in der
Wohnung lediglich „Sperrmüll“ befinde, die Schlüssel zur
Wohnung dem Angestellten der Möbelspedition ausgehändigt
und sich in der Folgezeit bis zum Ende der Räumung in diese
nur insoweit noch eingeschaltet, als er – von den Schuldnern
angerufen – die Möbelspedition seinerseits am 23. Oktober
1997 telefonisch anwies, jene Gegenstände in die von den
Räumungsschuldnern gefundene neue Wohnung zu schaffen,
die diese dorthin verbracht wissen wollten. Die Rechnung der
Speditionsfirma hat er ungeprüft und ohne Belege über gel-
tend gemachte „Gebühren“ anzufordern beglichen. Die letzten
Gegenstände wurden aus der Wohnung erst am 27. Oktober
1997 entfernt und einer Mülldeponie zugeführt. Ob dieses
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Verfahren, das den hoheitlichen Akt der Räumung im Wege
der Zwangsvollstreckung zeitlich erheblich streckt und weit-
gehend in die Hände der Arbeitnehmer einer Möbelspedition
verlagert, mit § 885 ZPO vereinbar ist, dessen Wortlaut eher
für eine Räumung „uno actu“ spricht, hat die Kammer im Rah-
men dieses Verfahrens nicht zu entscheiden, in dem es nur um
die Auslagenhöhe geht. Jedenfalls aber hat dieses Verfahren
vorliegendenfalls dazu geführt, daß hinsichtlich eines Teils
der in Rechnung gestellten Auslagen nicht hat festgestellt wer-
den können, daß sie für eine zügig durchgeführte und vom
Gerichtsvollzieher ständig beobachtete Räumung notwendig
waren.

Im einzelnen:

Für Arbeiten am 27. Oktober 1997, dem letzten Tag der
sich hinstreckenden Räumungsvollstreckung, werden in der
Rechnung der Möbelspedition geltend gemacht 31/2 Stunden à
DM 175,– für drei tätige Männer. An diesem Tag wurde der
restliche, von den Schuldnern nicht abgeforderte Hausrat ab-
geholt und zur Mülldeponie verbracht. In ihrer Stellungnahme
vom 19. November 1997 gegenüber dem Gerichtsvollzieher
hat die Möbelspedition diesen Ansatz korrigiert dahin, daß die
Fahrt zur Deponie 21/2 Stunden gedauert und von nur zwei
Leuten durchgeführt worden sei. Der Stundensatz der Spediti-
on für zwei Männer beträgt aber DM 135,–, so daß sich rech-
nerisch ergeben DM 2,5 × DM 135,– = DM 337,50. Dann ver-
bleibt nur eine Stunde für die Tätigkeit von drei Männern zum
Satz von DM 175,–, so daß insgesamt DM 512,50 vom Ansatz
und der Berechnungsgrundlage der Spedition her gerechtfer-
tigt erscheinen. Dieser Betrag ist allerdings zu kürzen um 1/3 =
DM 170,–. Denn im Termin zur Beweisaufnahme durch die
Kammer hat sich herausgestellt, daß die Leute der Spedition in
Absprache mit dem Vertreter der Gläubigerinnen den in der
Wohnung ausgelegten, nicht von den Schuldnern eingebrach-
ten, den Gläubigerinnen gehörenden Teppichboden aufge-
nommen und zur Deponie verbracht haben. Daß die Kosten
hierfür keine der Vollstreckung sind, bedarf näherer Erläute-
rung nicht. Deutlich wird aber die Gefahr des Einfließens un-
gerechtfertigter Auslagen in die Vollstreckungskosten, wenn –
wie hier – der Möbelspediteur unbeaufsichtigt und unkontrol-
liert durch den Gerichtsvollzieher schalten und walten kann.
Von den für den 27. Oktober 1997 geltend gemachten Ausla-
gen der Möbelspedition in Höhe von DM 612,50 können in
Rechnung gestellt werden nur DM 342,50, so daß die Rech-
nung zu kürzen ist um DM 270,–. Weiter ist die Rechnung zu
kürzen um DM 800,– „Gebühren“ für Müllentsorgung. Auf-
gefordert, Belege insoweit einzureichen, hat die Möbelspedi-
tion mit Stellungnahme vom 8. Juli 1998 eingeräumt, daß Ge-
bühren insoweit nicht erhoben seien, vielmehr pauschal
DM 45,– pro Kubikmeter Müll berechnet würden, weil es öko-
nomischer und praktikabler sei, den bei den einzelnen Räu-
mungen anfallenden Müll auf ihrem Betriebsgelände zu la-
gern, bis sich eine den Transport zur Deponie lohnende Menge
angesammelt habe. Das mag prinzipiell richtig und vernünftig
sein. Vorliegendenfalls hat der als Zeuge vernommene Möbel-
träger … jedoch bekundet, daß nichts zwischengelagert, son-
dern alles zu Entsorgende am 27. Oktober 1997 direkt zur
Mülldeponie K. verbracht und entsorgt worden sei. Davon,
daß dort Gebühren nicht erhoben worden sind, hat die Kam-
mer auszugehen, weil entsprechende Belege trotz Anforde-
rung nicht vorgelegt worden sind. Die Kammer sieht sich au-
ßerstande, die hier geltend gemachten Kosten als notwendige
der Räumungsvollstreckung anzuerkennen.

Hinsichtlich jener Kosten, die die Möbelspedition für das
Verbringen der Habe der Schuldner aus der zu räumenden
Wohnung in ihre neue berechnet, folgt die Kammer nicht der
Auffassung des LG Bochum (Rechtspfleger 1968, Seite 127),
welches derartige Kosten als schon deshalb nicht ansatzfähig

ansieht, weil sie nicht vom Vollstreckungsauftrag gedeckt
sind. In der Tat ist es nicht Sache des Gläubigers, einen Umzug
des Schuldners durch Vorschüsse zu finanzieren.

Gleichwohl erscheint ein Verbringen der Habe des Schuld-
ners in dessen neue Unterkunft unbedenklich unter Kosten-
aspekten, wenn gewährleistet ist, daß die Kosten nicht höher
sind als bei strikter Einhaltung der Regeln des § 885 ZPO.
Vorliegendenfalls ergeben sich Bedenken insoweit nicht des-
halb, weil etwa die neue Wohnung der Schuldner in Bergedorf
nennenswert weiter entfernt wäre als die vorgesehene Lager-
stätte in …. Die Kammer ist aber nicht überzeugt, daß am
25. Oktober 1997 tatsächlich die Tätigkeit von vier Männern
über 12 Stunden erforderlich war, die in der Lagerinventarliste
der Möbelspedition aufgeführten Gegenstände (Volumen
8 Kubikmeter) aus der Wohnung in Wilhelmsburg nach Ber-
gedorf zu schaffen. Die Schuldner und ihr Sohn haben über-
einstimmend und durchaus glaubhaft ausgesagt, daß der Mö-
belwagen in den späten Vormittagsstunden in Bergedorf ange-
kommen sei. Sie hätten noch bei „ALDI“, das um 13.30 Uhr
schließe, einkaufen können nach Transport der Möbel in ihre
Wohnung. Die Kammer verkennt nicht, daß diese Zeugen
durchaus ein Interesse an möglichst niedrigen Vollstreckungs-
kosten haben. Gleichwohl ist die Aussage des Möbelpackers
… keineswegs geeignet, die Kammer von der Unrichtigkeit
der Aussagen der Zeugen … zu  überzeugen. Dieser hat an den
zeitlichen Ablauf auch nur wenig konkrete Erinnerung, meint
aber, daß er und seine Mitarbeiter erst gegen 19.00 Uhr wieder
auf dem Betriebsgelände seiner Firma eingetroffen seien.  Die
Schuldner und ihr Sohn müßten sich getäuscht haben. Bei die-
sem unklaren Beweisergebnis, für das letztlich ursächlich der
Umstand ist, daß der Gerichtsvollzieher den von ihm zugezo-
genen Spediteur unbeaufsichtigt und unkontrolliert hat schal-
ten und walten lassen, vermag die Kammer jedenfalls die Not-
wendigkeit eines 12stündigen Arbeitseinsatzes von vier Män-
nern für den Transport von 8 Kubikmetern Transportgut von
Wilhelmsburg nach Bergedorf nicht festzustellen. Sie teilt die
Skepsis des Bezirksrevisors bei dem Amtsgericht in dessen
Stellungnahme vom 3. September 1998 und bejaht die Not-
wendigkeit der Arbeit lediglich von vier Leuten an jenem Tage
bis 15.00 Uhr.

Damit ist die Rechnung der Möbelspedition weiter zu kür-
zen um vier Stunden à DM 215,– = DM 860,–.

Die Auslagen für die zur Räumung hinzugezogene Spedi-
tionsfirma sind mithin zu kürzen um DM 270,– (Tätigkeit am
27. Oktober 1997), DM 800,– „Gebühren“ und DM 860,–
(Tätigkeit am 25. Oktober 1997) mithin insgesamt um DM
1930,–.

Zuzüglich 15 % Mehrwertsteuer ergibt sich der aus der Be-
schlußformel ersichtliche Betrag von DM 2219,50.

Soweit die Gläubigerinnen weiter monieren, daß die Ko-
sten für die Auswechslung des Wohnungsschlosses überhöht
seien, vermag die Kammer ihnen nicht zu folgen. Zwar er-
scheint auch dem Gericht der Betrag vom DM 191,– für das
Auswechseln eines Schlosses auffällig hoch. Hinreichende
Anhaltspunkte dafür, daß auch diese Auslagen, bedingt durch
mangelndes Kostenbewußtsein des Gerichtsvollziehers, über-
höht sind, stehen aber nicht fest.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 ZPO. Sie ist ver-
anlaßt, weil sich im vorliegenden Verfahren die Gläubigerin-
nen und die Staatskasse als Parteien im Streit um die Höhe der
Vollstreckungskosten gegenüberstehen (so auch LG Bochum
in Rechtspfleger 1968, Seite 128).
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§§ 51, 52, 807, 900 ZPO; § 185 a GVGA

Der Gerichtsvollzieher hat Bedenken gegen die Prozeßfä-
higkeit des Schuldners auch im Offenbarungsverfahren
nachzugehen, da einem prozeßunfähigen Schuldner die ei-
desstattliche Versicherung nicht abgenommen werden
darf.

AG Wuppertal, Beschl. v. 7. 9. 1999
– 44 c M 24/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n

Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet (§ 766 ZPO).

Es ist Aufgabe des Gerichtsvollziehers, die Prozeßfähig-
keit der Schuldnerin auch für die Abnahme der eidesstattli-
chen Versicherung zu prüfen.

Nach Auffassung des Gerichtsvollziehers fehlt der Schuld-
nerin die Fähigkeit, alle im Vermögensverzeichnis gestellten
Fragen zu verstehen und zu beantworten. Er hält die Schuldne-
rin für geistig verwirrt. Ihm ist aus mehreren Vollstreckungen
bekannt, daß die Schuldnerin nur unter größten Schwierigkei-
ten den Akt der Vollstreckung versteht. Es sieht seine Ein-
schätzung durch die gutachtliche Äußerung des Amtsarztes
gestützt, der am 20. 10. 1998 festgestellt hat, daß aufgrund
einer demenziellen Entwicklung die mentalen Fähigkeiten der
Schuldnerin auf etwa die Hälfte reduziert sind.

Es ist nicht ermessensfehlerhaft, wenn der Gerichtsvollzie-
her sich hierdurch in seiner Einschätzung der fehlenden Pro-
zeßfähigkeit gestützt sieht.

Hieran ändert auch nichts der Umstand, daß der Amtsarzt
lediglich die Fähigkeit der Schuldnerin bezweifelt hat, die ei-
desstattliche Versicherung abzugeben. Denn zum einen ist
entscheidend, daß der Gerichtsvollzieher selbst keine Zweifel
hat. Zum anderen würden Zweifel zu Lasten der Gläubigerin
gehen, da die Beweislast die Partei trägt, die aus einer behaup-
teten Prozeßvoraussetzung ein Recht herleitet. Das bedeutet
hier, daß die Gläubigerin die Bedenken an der Prozeßfähigkeit
der von ihr in Anspruch genommenen Schuldnerin zu zer-
streuen hat (vgl. OLG Frankfurt DGVZ 1992, 155 (188) unter
Hinweis auf Zöller/Vollkommer jetzt 21. Aufl. § 56 Rdnr. 9;
sowie AG Ehingen DGVZ 1995, 190; AG Saarbrücken
DGVZ 1994, 141).

Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlaßt, da sich die
Schuldnerin nicht am Verfahren beteiligt hat.

§§ 97, 1120 BGB; § 865 Abs. 2 ZPO; § 129 GVGA

Der in einem Gebäude befindliche Heizölvorrat gehört
zum hypothekarischen Haftungsverband und unterliegt
deshalb bezüglich der Einzelzwangsvollstreckung dem
Pfändungsverbot des § 865 Abs. 2 ZPO.

AG Saarlouis, Beschl. v. 5. 7. 1999
– 15 M 2000/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der eingelegte Rechtsbehelf ist als Erinnerung gemäß
§ 766 Abs. 2 ZPO statthaft. Dem Gerichtsvollzieher wurde
der Auftrag erteilt, den Heizölvorrat im Anwesen des Schuld-
ners zu pfänden. Er hat die Ausführung dieses Auftrages unter
Hinweis auf § 865 Abs. 2 ZPO abgelehnt. Hiergegen richtet
sich die auch im übrigen zulässige Erinnerung.

Die Erinnerung ist unbegründet.

Eine Pfändung des Heizölvorrats wird durch § 865
Abs. 2 ZPO ausgeschlossen. Hierauf hat der Gerichtsvollzie-
her zutreffend hingewiesen.

Bei dem Heizölvorrat handelt es sich um Grundstückszu-
behör im Sinne des § 97 BGB (vgl. Palandt-Heinrichs, Bürger-
liches Gesetzbuch, 56. Auflage, § 97 Rdnr. 12; Zeller/Stöber,
ZVG, 13. Auflage, § 20 Anm. 3.4). Da er im Eigentum des
Schuldners steht, gehört er gemäß § 1120 BGB zum hypothe-
karischen Haftungsverband. Unter diesen Umständen steht
einer Einzelzwangsvollstreckung das Pfändungsverbot des
§ 865 Abs. 2 ZPO entgegen (vgl. Zöller/Stöber, Zivilprozeß-
ordnung, 20. Auflage, § 865 Rdnr. 4, 9, 11).

Anmerkung der Schriftleitung:

Ebenso hat entschieden das LG Braunschweig, Urteil vom
19. 10. 1989 (7 S 114/89), abgedruckt in Zeitschrift für Miet-
recht, 1990, S. 61.

§ 305 InsO; §§ 765 a, 807, 900 Abs. 4 ZPO; § 91 GVGA

Solange ein vom Schuldner beantragtes Verbraucherinsol-
venzverfahren nicht eröffnet und auch keine einstweilige
Einstellung der Vollstreckung erfolgt ist, ist der Schuldner
verpflichtet, auf Antrag des Gläubigers die eidesstattliche
Versicherung abzugeben. Ein hiergegen erhobener Wider-
spruch ist zurückzuweisen.

AG Heilbronn, Beschl. v. 6. 8. 1999
– 1 M 7322/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Gläubiger betreibt die Zwangsvollstreckung aus einem
Vollstreckungsbescheid vom 6. 3. 1995. Das Verfahren wird
wegen eines Teilbetrages in Höhe von 1000,– DM betrieben.

Termin zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
wurde durch den zuständigen Gerichtsvollzieher bestimmt auf
20. 7. 1999. In diesem Termin legte der Schuldner gegen die
Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
Widerspruch ein mit der Begründung, daß gemäß § 305 InsO
ein Schuldenbereinigungsverfahren anhängig sei. Durch die
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung würden seine Be-
mühungen gefährdet werden, eine entsprechende Regelung
mit den Gläubigern zu erzielen, da nach Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung eine Pfändung des Arbeitseinkommens
zu erwarten sei.

Der Gläubiger wurde gehört. Er hat sich gegen die Einstel-
lung des Verfahrens ausgesprochen.

Der Widerspruch des Schuldners ist unbegründet, da er
sich auf keine der Voraussetzungen des § 900 Abs. 4 ZPO
stützt; die Voraussetzungen für das Verfahren zur Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung liegen vor.

Es ist bekannt, daß der Schuldner das Verbraucherinsol-
venzverfahren beim Amtsgericht Heilbronn beantragt hat. Es
wurde jedoch bisher keine Entscheidung vorgelegt, wonach
Maßnahmen der Zwangsvollstreckung einschließlich der
Vollziehung eines Arrestes oder einstweiligen Verfügung
gegen den Schuldner untersagt oder bereits begonnene Maß-
nahmen einstweilen eingestellt werden, soweit nicht unbe-
wegliche Gegenstände betroffen sind. Die Insolvenzordnung
sieht nämlich eine eigene Einstellungsmöglichkeit vor, § 306
Abs. 2 InsO. Der Antrag kann auch nicht als Vollstreckungs-
schutzantrag im Sinne des § 765 a ZPO gewertet werden, da
keine außergewöhnliche Härte vorliegt. Wie bereits ausge-
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führt, hat die Insolvenzordnung eine eigene Einstellungsmög-
lichkeit. Im übrigen bedeutet jede Zwangsvollstreckungsmaß-
nahme, insbesondere hier die Abgabe der eidesstattlichen Ver-
sicherung, daß der Gläubiger hiernach versuchen wird, durch
entsprechende Zwangsvollstreckungsmaßnahmen seine For-
derung zu realisieren.

Die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung vor Eintritt
der Rechtskraft dieses Beschlusses nach § 900 Abs. 4 Satz 2
ZPO war nicht anzuordnen, da bisher kein früherer Wider-
spruch rechtskräftig verworfen wurde, kein Widerspruch auf
Tatsachen gestützt wird nach Vertagung nach Abs. 3, die zur
Zeit des ersten Antrags auf Vertagung bereits eingetreten
waren und auch der Widerspruch nicht auf Einwendungen ge-
stützt wird, die den Anspruch selbst betreffen.

§ 902 ZPO; § 27 a GVKostG; Nr. 1643 GKG-KV; § 186
GVGA

Der Gläubiger ist nicht beschwert, wenn der mit der Ver-
haftung beauftragte Gerichtsvollzieher aufgrund eines vor
dem 1. 1. 1999 ergangenen Haftbefehls dem Schuldner die
eidesstattliche Versicherung abnimmt und dafür die Ge-
bühr gem. § 27 a GVKostG berechnet, während dem
Gläubiger die bei dem zuständigen Amtsgericht bereits ge-
zahlte Verfahrensgebühr von 35,– DM zurückerstattet
wird.

AG Wuppertal, Beschl. v. 14. 4. 1999
– 44 C 9/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Gläubigerin hat den Gerichtsvollzieher mit der Voll-
streckung eines Haftbefehls zur Erzwingung der offenba-
rungseidesstattlichen Versicherung beauftragt. Der Haftbefehl
ist vor dem 1. 1. 1999 erlassen worden; der Auftrag ist nach
diesem Datum beim Gerichtsvollzieher eingegangen.

Der Schuldner hat nach seiner Verhaftung sich bereit er-
klärt, die eidesstattliche Versicherung abzugeben, worauf sie
ihm der Gerichtsvollzieher unmittelbar abgenommen hat.

Die Gläubigerin meint, der Gerichtsvollzieher sei nur zur
Verhaftung zuständig gewesen. Er könne deshalb nur die Ver-
haftungsgebühr ansetzen. Sie begnügt sich nicht mit der Rück-
erstattung der Verfahrensgebühr von 35,– DM (GKG-Kosten-
verzeichnis Nr. 1643), sondern hält den Ansatz der Verfah-
rensgebühr gem. § 27 a GVKostG für unzutreffend.

Die gem. § 766 Abs. 2 ZPO zulässige Erinnerung ist nicht
begründet.

Die Entscheidung des Amtsgerichts Oberhausen in DGVZ
31/1999, auf welche sich die Gläubigerin stützt, besagt genau
das Gegenteil. Die Gläubigerin will sich anscheinend auf die
Anmerkung zu der genannten Entscheidung beziehen, die der
Entscheidung nicht folgt.

Die Argumentation der Anmerkung der Schriftleitung der
DGVZ ist grundsätzlich überzeugend. Jedoch ist damit nicht
der hier vorliegende Fall abschließend behandelt, in welchem
der Gerichtsvollzieher seine Zuständigkeit bejaht hat.

In diesen Alt-Fällen können leicht Situationen entstehen, in
denen dem Gerichtsvollzieher ein Ermessensspielraum einge-
räumt werden muß. Beispielsweise kann die Verhaftung
außerhalb der Dienstzeit des Amtsgerichts erfolgen.

Es wäre dann nicht ermessensfehlerhaft, wenn der Ge-
richtsvollzieher dem abgabewilligen Schuldner die Einliefe-
rung in die JVA erspart und – entsprechend seiner grundsätz-

lich gegebenen funktionalen Zuständigkeit – die eidesstattli-
che Versicherung abnimmt. Auch sind solche Fälle nicht fern-
liegend, in denen der Schuldner einer Mitnahme zum Gericht
widerspricht, in seiner Wohnung oder dem Büro des Gerichts-
vollziehers jedoch zur Abgabe bereit ist.

Da der Gerichtsvollzieher also grundsätzlich zur Abnahme
der eidesstattlichen Versicherung funktional zuständig ist und
es durchaus sachgemäß sein kann, daß er dem Schuldner auch
in Alt-Fällen mit dem Vollzug des Haftbefehls die eidesstatt-
liche Versicherung abnimmt, sollte dem Gerichtsvollzieher
die Entscheidung hierüber überlassen werden.

Für diese Lösung einer strittigen Rechtsfrage sprechen auch
die Interessen der Beteiligten. Das Interesse des Schuldners ist
offensichtlich. Der Gläubiger erhält eine zügige Erledigung,
die ihn den finanziellen Nachteil von 40,– DM . /. 35,– DM =
5 DM aufwiegen, zumindest verschmerzen lassen wird.

§ 758 a Abs. 4 ZPO; § 65 GVGA

Zur Vornahme von Vollstreckungen zur Nachtzeit und an
Sonn- und Feiertagen bedarf es keiner richterlichen Er-
laubnis.

AG Heinsberg, Beschl. v. 9. 9. 1999
– 10 M 1955/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Gläubigerin begehrt den Erlaß eines Durchsuchungs-
beschlusses nebst Ermächtigung zur Vollstreckung zur Nacht-
zeit sowie an Sonn- und Feiertagen zum Zwecke der Voll-
streckung eines Haftbefehls vom 6. 5. 1999.

Gemäß § 758 a Abs. 2 ZPO bedarf es indes zur Vollstrek-
kung eines Haftbefehls keiner richterlichen Durchsuchungs-
anordnung nach § 758 a Abs. 1 ZPO. Eine solche besondere
Anordnung ist gemäß § 758 a Abs. 4 ZPO auch nicht zur Vor-
nahme einer Vollstreckungshandlung zur Nachtzeit und an
Sonn- und Feiertagen erforderlich. Die Neuregelung des
§ 758 a Abs. 4 letzter Halbsatz ZPO ist im Zusammenhang
mit Abs. 1 und der Aufhebung des § 761 ZPO dahin zu verste-
hen, daß der Gerichtsvollzieher unter den in Abs. 4 genannten
Umständen eine Vollstreckungshandlung nur aufgrund einer
besonderen richterlichen Anordnung nicht vornimmt. Darf
die Wohnung mit richterlicher Anordnung durchsucht werden
(Abs. 1), so ist dies grundsätzlich auch zur Nachtzeit und an
einem Sonn- und allgemeinen Feiertag erlaubt, wenn nicht die
richterliche Anordnung eine Einschränkung insoweit vorsieht.
Bezüglich der Vollstreckung eines richterlichen Haftbefehls,
der – dies stellt Abs. 2 klar – bereits die richterliche Gestattung
der Verhaftung auch in der Wohnung einschließt, gilt insoweit
nichts Anderes (vgl. hierzu insgesamt Zöller, ZPO, 21. Aufl.,
§ 758 a, Rdnr. 33 und 35).

Anmerkung der Schriftleitung:

Hierzu siehe die gegenteilige Entscheidung des Landge-
richts Regensburg, DGVZ 1999, S. 173 nebst Anmerkung.

§§ 1, 27 a, 35 GVKostG

Für das Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung hat der Gerichtsvollzieher Gebühren und Ausla-
gen ausschließlich nach dem Gerichtsvollzieherkostenge-
setz zu erheben, so daß neben der Gebühr des § 27 a
GVKostG auch die gem. § 35 GVKostG zu erhebenden
Auslagen zu berechnen sind.
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I. AG Bad Bergzabern, Beschl. v. 13. 7. 1999
– M 67/99 –

II. AG München, Beschl. v. 18. 8. 1999
– 1615 M 21006/99 –

I. A u s  d e n  G r ü n d e n :
(AG Bergzabern)

Die Gläubigerin hat im Januar 1999 den zuständigen Ge-
richtsvollzieher beauftragt, die Zwangsvollstreckung zu ver-
suchen bzw. die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung zu
betreiben.

Der zuständige Gerichtsvollzieher hat die Abnahme der ei-
desstattlichen Versicherung durchgeführt. Er hat hierfür (u. a.)
DM 4,00 für Schreibauslagen, DM 0,80 für die Benutzung
von Vordrucken sowie Wegegeld und Entgelte für Post- bzw.
Telekommunikationsleistungen in Höhe von DM 5,70 und
schließlich DM 2,00 für Schreibauslagen verlangt.

Die Gläubigerin greift diese Gebührenerhebung an und
trägt im wesentlichen vor, es sei nicht im Sinne des Gesetzge-
bers gewesen, das Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung nach Übertragung auf den Gerichtsvollzieher zu
verteuern. Ein Gläubiger, der sich im Zwangsvollstreckungs-
verfahren an den Gerichtsvollzieher wende, Vollstreckungs-
auftrag erteile und gleichzeitig bei Vorliegen der entsprechen-
den Voraussetzungen die Abnahme der eidesstattlichen Versi-
cherung verlange, werde mit weiteren Auslagen belastet, die
im Gesetz keine Grundlage fänden. Allein die Tatsache, daß
aufgrund der zweiten Zwangsvollstreckungsnovelle die Zu-
ständigkeit für die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung
sich geändert habe, bedeute nicht, daß der Gesetzgeber von
dem Grundsatz Abstand nehmen wolle, mit einer einzigen Ge-
bühr die Kosten für das ganze Verfahren abzugelten. Alle
Gläubiger müßten kostenmäßig gleichbehandelt werden, was
aber nicht der Fall sei, wenn derjenige, der sozusagen zufällig
als erster Vollstreckungsmaßnahmen ergreife oder die eides-
stattliche Versicherung verlange, mit Kosten belastet würde,
die Nachfolgegläubiger deshalb, weil die wesentliche Vorar-
beit dann schon geleistet sei, nicht mehr bezahlen müßten. Mit
der Erhöhung der Verfahrensgebühr für die Zwangsvollstrek-
kungsverfahren von DM 35,00 auf DM 40,00 seien etwaige
sonstige Verteuerungen abgegolten.

Der zuständige Gerichtsvollzieher ist zu der Erinnerung
gehört worden.

Die Erinnerung hat sich als unbegründet erwiesen.

Die mit der Erinnerung der Gläubigerin aufgegriffenen
Auslagen des Gerichtsvollziehers sind rechtmäßig erhoben,
weil sie im Gesetz ihre Grundlage finden. Die Verfahrensge-
bühr in Höhe von DM 40,00 nach Maßgabe von § 27 a
GVKostG i. V. m. § 13 Abs. 2 GVKostG dient nicht gleich-
zeitig zur Abgeltung der sonstigen Auslagen im Sinne von § 1
GVKostG i. V. m. § 35 GVKostG.

Die mit der Erinnerung angegriffenen Schreibauslagen, die
Vordruckpauschale, die Entgelte für Post- und Telekommuni-
kationsdienstleistungen sind im GVKostG ausdrücklich vor-
gesehen und geregelt (§ 35 des genannten Gesetzes).

Die zweite Zwangsvollstreckungsnovelle hatte in erster
Linie den Sinn, Gerichte und Rechtspfleger zu entlasten. Daß
mit dieser Entlastung eine Arbeitsvermehrung auf seiten der
Gerichtsvollzieher und damit auch eine Verteuerung der Tä-
tigkeit der Gerichtsvollzieher einhergeht, ist selbstverständ-
lich. Ein Vertrauensgrundsatz mit dem Inhalt, daß der zusätz-
liche Arbeits- und Kostenaufwand der Gerichtsvollzieher
nicht auf die Gläubiger abgewälzt werden würde, besteht nicht
und würde der Gesetzes- und Rechtslage widersprechen. Das

Argument der kostenmäßigen Gleichbehandlung aller Gläubi-
ger, welches der Erinnerungsführer vorträgt, greift zu kurz.
Hierzu ist anzumerken, daß es zunächst dem Gleichheits-
grundsatz widersprechen würde, wenn z. B. Schreibauslagen
im Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
nicht gleichwertig mit den Schreibauslagen des Gerichtsvoll-
ziehers in den übrigen Tätigkeitsbereichen abgerechnet wer-
den könnten. Im übrigen läßt es sich überhaupt nicht vermei-
den, daß Gläubiger, Kläger oder sonstige Rechtsuchende unter
Umständen profitieren von der Arbeit in vorangegangenen
Verfahren, z. B. sei auf die Praxis der Führung von „Muster-
prozessen“ in diesem Zusammenhang hingewiesen. Daß ein
später gekommener Rechtsuchender unter Umständen von
vorher gewonnenen Erkenntnissen der Richter, Rechtspfleger
und Gerichtsvollzieher profitiert, läßt sich nicht vermeiden.
Vermeidbar und verboten ist aber eine Ungleichbehandlung
der verschiedenen Gläubiger, Kläger und Schuldner in bezug
auf die Gebühren, die durch eine beantragte Tätigkeit anfallen.

II. A u s  d e n  G r ü n d e n :
(AG München)

Die zulässige Erinnerung ist unbegründet. Mit der zweiten
Zwangsvollstreckungsnovelle wurde dem Gerichtsvollzieher
die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung übertragen
und gleichzeitig in das GVKostG § 27 a eingefügt, womit zum
Ausdruck gebracht ist, daß die Abnahme der eidesstattlichen
Versicherung durch den Gerichtsvollzieher als originäre Auf-
gabe des Gerichtsvollziehers auch kostenmäßig dem
GVKostG unterstellt werden sollte. Bereits aus der Einfügung
des § 27 a GVKostG ist in Verbindung mit § 1 GVKostG
davon auszugehen, daß der Gesetzgeber die Tätigkeit des Ge-
richtsvollziehers im eidesstattlichen Versicherungsverfahren
insgesamt also sowohl hinsichtlich der Gebühren als auch hin-
sichtlich der Auslagen unter das GVKostG stellen wollte.
Somit gelten auch für das eidesstattliche Versicherungsverfah-
ren neben § 27 a GVKostG die §§ 35 und 36 GVKostG. Eine
direkte Anwendung von Ziff. 9000 IV der Anlage 1 zum GKG
scheidet bereits deshalb aus, weil er sich auf eidesstattliche
Versicherung vor der 2. Zwangsvollstreckungsnovelle be-
zieht. Aber auch eine analoge Anwendung verbietet sich, da –
wie oben bereits ausgeführt – im Rahmen von § 1 GVKostG
keine Regelungslücke besteht. Es liegt auch keine Ungleich-
behandlung des das eidesstattliche Versicherungsverfahren
betreibenden Gläubigers gegenüber dem passiven Gläubiger
vor. Der „aktive“ Gläubiger befindet sich in einer besseren Po-
sition als der passive Gläubiger, weil er das Vermögensver-
zeichnis eher bekommt als der passive, so daß seine Gläubi-
gerstellung erheblich besser ist als die des passiven Gläubi-
gers. Die Sachverhalte sind daher nicht gleich. Soweit für die
gegenteilige Meinung auf die Materalien zur Zweiten Zwangs-
vollstreckungsnovelle, die Bundesdrucksache 13/9088 j. 24
rechte Spalte zu Nr. 5, verwiesen wird, gibt dieser Hinweis nur
eine Begründung für die Erhöhung der Gebühr zu Lasten des
passiven Gläubiger, nicht umgekehrt. Hieraus ergibt sich, daß
die Gerichtsvollzieherin zu Recht gestützt auf §§ 35, 36
GVKostG Schreibauslagen von 8,00 DM für die Überlassung
einer Abschrift des Vermögensverzeichnisses und weitere
9,00 DM für die Überlassung einer Abschrift des Protokolls
über die Ausgabe der e. V. (Zöller ZPO 21. Auflage Rdnr. 30
zu § 900 ZPO) verlangt, da sie die Originale der Niederschrif-
ten an das Vollstreckungsgericht senden mußte (§ 900 Abs. 5
ZPO, § 185 g GVGA), für das Benutzen von Vordrucken 1,60
DM verlangt, für Entgelte für Post- und Telekommunikations-
leistungen für das Verfahren 7,40 DM verlangte und derzeit
11,00 DM Auslagen für die förmliche Zustellung der Ladung
zum Termin verlangte.

Die Erinnerung war daher zurückzuweisen.
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Anmerkung der Schriftleitung:

Siehe auch die Entscheidungen in DGVZ 1999, S. 141 und
die in der Anmerkung dazu gegebenen Hinweise.

§ 27 a GVKostG

Die Gebühr für das Verfahren zur Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung entsteht bei Eingang des hierauf ge-
richteten Antrags, so daß sie auch dann erhoben wird,
wenn das Verfahren nicht zur Durchführung kommt, weil
der Schuldner unbekannt verzogen ist.

AG Stuttgart, Beschl. v. 26. 8. 1999
– E4 M 4575/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Verfahrensbevollmächtigte der Gläubiger hat mit
Schreiben vom 22. 6. 1999 gegen die Kostenrechnung des Ge-
richtsvollziehers vom 14. 4. 1999 Erinnerung eingelegt. Mit
der Erinnerung wendet sich der Verfahrensbevollmächtigte
des Gläubigers dagegen, daß der Gerichtsvollzieher nach der
versuchten Zustellung am 14. 4. 1999 und der Feststellung,
daß die Schuldnerin von ihrer bisherigen Anschrift ... unbe-
kannt verzogen war, die Gebühr gem. § 27 a Gerichtsvollzie-
herkostengesetz für das Verfahren zur Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung angesetzt hat.

Dies ist jedoch nicht zu beanstanden.

Zum einen entsteht die Gebühr gem. § 27 a Gerichtsvoll-
zieherkostengesetz für das Verfahren zur Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung bereits mit Eingang des Antrags beim
Gerichtsvollzieher. Zwar gibt der Gläubigervertreter an, mit
Schreiben vom 29. 3. 1999 den Gerichtsvollzieher um Abgabe
an das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt ersucht zu haben.

Dieses Schreiben ist jedoch beim Gerichtsvollzieher offen-
bar nicht eingegangen. Vielmehr hat der Gerichtsvollzieher
erst durch das Schreiben vom 27. 4. 1999 Kenntnis vom Ab-
gabeantrag erlangt. Zu diesem Zeitpunkt waren das Verfahren
jedoch bereits abgeschlossen und die Unterlagen zurückgege-
ben worden, so daß der Ansatz der Kosten gem. § 27 a Ge-
richtsvollzieherkostengesetz nicht zu beanstanden ist.

Auch der Höhe nach ist die abgerechnete Forderung des
Gerichtsvollziehers berechtigt.

Die Erinnerung mußte daher als unbegründet zurückgewie-
sen werden.

§§ 766, 806 b ZPO; §§ 27, 37 GVKostG; §§ 104, 114 a
GVGA

1. Hat der Gerichtsvollzieher bei drei Vollstreckungsver-
suchen in der Wohnung des Schuldners niemanden ange-
troffen, so kann er für erneute Versuche Wegegeld nur be-
rechnen, wenn er in seinen Sonderakten dokumentiert, aus
welchen Gründen er diese für aussichtsreich hält.

2. Für die Einholung von Teilzahlungen kann der Gerichts-
vollzieher Hebegebühren und Wegegelder nur in Ansatz
bringen, wenn eine Ratenzahlungsvereinbarung unter An-
gabe der Ratenhöhe und der Zahlungstermine getroffen
worden ist.

AG Neuwied, Beschl. v. 20. 5. 1999
– 5 M 1046/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Aufgrund des ihm erteilten Vollstreckungsauftrages hat der Gerichtsvollzie-

her sich in der Zeit vom 15. 1. 1998 bis 13. 7. 1998 insgesamt 28mal zu der
Wohnung des Schuldners begeben, dabei aber nur 9mal jemanden angetroffen,
nämlich die Mutter des Schuldners, die Teilzahlungen zusagte, jeweils einen
Teilbetrag zahlte, der Durchsuchung der Wohnung zum Zwecke der Pfändung
jedoch widersprach. Die Forderung des Gläubigers im Gesamtbetrag von
2280,40 DM wurde auf diese Weise vollständig beigetrieben.

Nach Zahlung der jeweiligen Raten hat der Gerichtsvollzieher jeweils eine
Kostenrechnung aufgestellt, in der er eine Hebegebühr in Höhe von 5,00 DM,
Wegegeld (auch für vorausgegangene Fahrten, bei denen er niemanden ange-
troffen hat) sowie Postgebühren für die Versendung der Protokollabschriften in
Höhe von 2,20 DM angesetzt hat.

Gegen sämtliche Kostenrechnungen hat der Bezirksrevisor
des Landgerichts Koblenz am 22. 3. 1999 Erinnerung einge-
legt. Er beanstandet die Kostenrechnungen des Gerichtsvoll-
ziehers in folgenden Punkten:

a) Insgesamt dürften normalerweise nur für 2–3 erfolglose
vergebliche Vollstreckungsversuche Wegegelder angesetzt
werden. Wegegelder für mehr als 2–3 erfolglose Versuche
könnten nur in begründeten Ausnahmefällen erhoben werden.
Eine solche Begründung sei nicht vorgenommen worden.

b) Die Fahrtkosten seien zu hoch angesetzt worden. Die
Entfernung (Luftlinie) vom Amtsgericht Neuwied bis ... betra-
ge höchstens 6 km mit der Folge, daß lediglich 3,00 DM für
eine Fahrt angesetzt werden könnten.

c) Für das „Abholen“ der Raten könnten Wegegelder über-
haupt nicht angesetzt werden.

Der Gerichtsvollzieher hat der Erinnerung insoweit abge-
holfen, als jeweils für die Fahrtkosten 4,50 DM statt 3,00 DM
angesetzt worden sind. Im übrigen wendet sich der GV gegen
die Erinnerung und macht geltend, daß nach seiner Auffassung
eine ratenweise Beitreibung der Forderungen mit der ZPO ver-
einbar sei. Für die Beitreibung der Raten könnten demnach
auch Wegegelder angesetzt werden. Dies gelte auch für den
Fall, daß der Schuldner bei einem Beitreibungsversuch nicht
angetroffen werde.

1. Die Erinnerung ist gemäß § 766 Abs. 2 i. V. mit Abs. 1
ZPO zulässig. Die Beschwerdebefugnis der Staatskasse, ver-
treten durch den Bezirksrevisor, ist gegeben. Seitens der
Staatskasse besteht ein Rechtschutzbedürfnis. Die Staatskasse
ist auch zugunsten des Kostenschuldners erinnerungsbefugt
(vgl. Beschluß des AG Neuwied vom 21. 4. 1999 in dem Ver-
fahren 5 M 752/99 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung und
Literatur).

2. In der Sache ist die Erinnerung des Bezirksrevisors in
dem sich aus dem Tenor ergebenden Umfange begründet.

a) Soweit der Bezirksrevisor Einwendungen bzgl. der
Höhe der angesetzten Fahrtkosten (4,50 DM statt 3,00 DM)
geltend gemacht hat, hat der Gerichtsvollzieher der Erinne-
rung abgeholfen. Eine Entscheidung in der Sache ist deshalb
nicht mehr geboten.

b) In der Kostenrechnung vom 26. 1. 1998 durfte der Ge-
richtsvollzieher nur für 3 Fahrten Wegegeld gemäß § 37
GVKostG geltend machen.

Festzuhalten bleibt allerdings, daß dem Gerichtsvollzieher
als selbständigem Organ der Zwangsvollstreckung bei der
Durchführung von Zwangsvollstreckungsaufträgen ein Er-
messensspielraum eingeräumt ist. Er hat deshalb mangels aus-
drücklicher gesetzlicher Anordnungen nach pflichtgemäßem
Ermessen zu bestimmen, wie viele Vollstreckungsversuche er
beim Schuldner vornimmt, bevor er einen richterlichen Durch-
suchungsbeschluß für eine Wohnungsöffnung für erforderlich
erachtet (AG Kassel, DGVZ 1989, 158 f.; AG Hanau DGVZ
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1990, 77; AG Neuwied a. a. O.). Dem Gerichtsvollzieher muß
zwar genügend Spielraum gelassen werden, um die ihm aufge-
tragene Vollstreckungshandlung zu dem gewünschten Ergeb-
nis zu bringen. Andererseits ist dem Ermessen des Gerichts-
vollziehers insoweit eine Grenze gesetzt, als er darauf zu ach-
ten hat, daß nur die unbedingt notwendigen Aufwendungen
entstehen (§ 104 Abs. 1 Satz 3 GVGA, vgl. Mümmler DGVZ
1973, 104 ff., vgl. auch Schröder-Kay, Das Kostenwesen der
Gerichtsvollzieher, 9. Aufl. zu § 37 GVKostG Rdnr. 16–18).
Ob der Gerichtsvollzieher bei der Zwangsvollstreckung die
ihm gezogenen rechtlichen Ermessensgrenzen eingehalten
hat, hat im Streitfalle das Vollstreckungsgericht im Erinne-
rungsverfahren zu überprüfen. Wie oft der Gerichtsvollzieher
das Wegegeld bei der Erledigung eines Auftrages ansetzen
darf, ist darüber hinaus von dem jeweiligen Einzelfall abhän-
gig. Generell ist jedoch davon auszugehen, daß der Gerichts-
vollzieher bei 3 Vollstreckungsversuchen nicht ermessensfeh-
lerhaft handelt. Führt der Gerichtsvollzieher jedoch mehr als 3
Vollstreckungsversuche durch, so ist die Ausübung seines Er-
messens in den Akten zu dokumentieren. Ansonsten ist eine
Überprüfung des Ermessens des Gerichtsvollziehers im Voll-
streckungsverfahren nicht möglich.

Da der Gerichtsvollzieher in seinen Vollstreckungsakten
nicht dokumentiert hat, warum er nach 3 vorausgegangenen
vergeblichen Vollstreckungsversuchen weitere Fahrten durch-
geführt hat, kann durch das Vollstreckungsgericht nicht über-
prüft werden, ob dem Grundsatz der Sparsamkeit gemäß § 104
Abs. 1 Satz 3 GVGA genügend Rechnung getragen wurde.
Wegegeld dürfte daher von dem Gerichtsvollzieher nur für
3 Fahrten in Rechnung gestellt werden.

Die Kostenrechnung des Gerichtsvollziehers vom 26. 1.
1998 ist deshalb wie folgt zu berichtigen:

1. Erledigung an Ort und Stelle § 20 Abs. 2
GVKostG 20,00 DM

2. Hebegebühr § 27 Abs. 1 GVKostG 5,00 DM

3. Schreibauslagen für Protokollabschriften
(6 Seiten) § 36 GVKostG 6,00 DM

4. 3× Wegegeld (innerhalb 6 km) § 37 GVKostG 9,00 DM

5. Vordruckpauschsatz § 35 Abs. 1 Nr. 2
GVKostG 0,80 DM

6. Postgebühren für Protokollabschriften und
Anlagen § 35 Abs. 1 Nr. 3 GVKostG 6,30 DM

zusammen 47,10 DM

c) Die Gebühren und Auslagen gemäß den weiteren Ko-
stenrechnungen können von dem Gerichtsvollzieher nicht an-
gesetzt werden. Das Gericht legt dabei Wert auf die Feststel-
lung, daß die ratenweise Einziehung der Gläubigerforderung
durch den Gerichtsvollzieher auch vor der Neuregelung im
§ 806 b ZPO zum 1. 1. 1999 nicht als unzulässig angesehen
wird. Die Abteilungsrichterin folgt – dies ist den Gerichtsvoll-
ziehern des AG Neuwied seit Herbst 1996 bekannt – der vom
Amtsgericht Kassel (DGVZ 1989, 156 f.) und vom Amtsge-
richt Saarbrücken (DGVZ 1992, 174) vertretenen Auffassung:
Der Gerichtsvollzieher handelt im Rahmen des ihm erteilten
Vollstreckungsauftrages, wenn er den Schuldner nach einer
teilweisen erfolglosen Vollstreckung erneut aufsucht, weitere
Teilbeträge einzieht und im Erfolgsfalle hierfür Hebegebühren
und Wegegeld berechnet. Hebegebühren und Wegegeld kön-
nen von dem Gerichtsvollzieher jedoch nur dann abgerechnet
werden, wenn die nachfolgenden Grundsätze beachtet werden
(vgl. Oerke, Ratenweise Forderungseinziehung trotz erfolglo-
ser Pfändung, DGVZ 1992, 161 ff.):

1. Es muß ein erfolgloser Vollstreckungsversuch vorlie-
gen.

2. Zwischen dem Gerichtsvollzieher als Vermittler zwi-
schen Gläubiger und Schuldner werden feste Zahlungs-
termine und die Höhe der einzelnen Raten festgelegt,
wobei die Raten so hoch bemessen sein müssen, daß die
Erledigungsdauer nicht wesentlich länger als 6 Monate
sein sollte.

3. Der Gerichtsvollzieher gibt dem Gläubiger umgehend
von der Pfandlosigkeit und dem Teilzahlungsangebot
des Schuldners Nachricht, wobei er ihn darauf hinweist,
daß die Annahme in sein Belieben gestellt sei. Meldet
der Gläubiger sich daraufhin nicht, so kann der Ge-
richtsvollzieher von einem Einverständnis des Gläubi-
gers ausgehen.

4. Falls der Schuldner die Rate zum vereinbarten Termin
nicht zahlt, kann der Gerichtsvollzieher den Schuldner
zur Einziehung der Rate aufsuchen.

Geht der Gerichtsvollzieher nach diesen Grundsätzen vor,
so kann er eine Hebegebühr gemäß § 27 Abs. 1 GVKostG gel-
tend machen. Sucht der Gerichtsvollzieher den Schuldner zur
Einziehung der Rate auf, so kann er auch ein Wegegeld gemäß
§ 37 GVKostG abrechnen. Der Ansatz von mehreren Wege-
geldern für eine Rate kommt allerdings nicht in Betracht, weil
bei mehrfachem Nichtantreffen des Schuldners das Ratenzah-
lungsverfahren als gescheitert angesehen werden muß.

Orientiert man sich an den vorgenannten Grundsätzen, so
kann der Gerichtsvollzieher weitere Kosten als die in der redu-
zierten Kostenrechnung vom 26. 1. 1998 festgelegten nicht
verlangen. Es fehlt vorliegend an einer wirksamen Ratenzah-
lungsvereinbarung. Es wurden ausweislich des Vollstrek-
kungsprotokolls vom 26. 1. 1998 weder die Höhe der einzel-
nen Raten festgelegt noch feste Zahlungstermine vereinbart.
Es wurde demnach dem Schuldner überhaupt keine Chance
gegeben, durch freiwillige pünktliche Ratenzahlungen weitere
Kosten der Zwangsvollstreckung zu vermeiden.

Anmerkung der Schriftleitung:

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Verfahren
war die Neuregelung des § 806 b ZPO noch nicht anwendbar.
Diese Neuregelung ist flexibel gestaltet und verlangt nicht, die
Teilbeträge der Höhe nach festzulegen und verbindliche Zah-
lungstermine zu bestimmen, weil deren Einhaltung oftmals an
der Wirklichkeit scheitert. Insoweit ist § 114 a Nr. 3 GVGA zu
weitgehend. Nach § 806 b ZPO soll der Gerichtsvollzieher je-
doch auf eine zügige Erledigung hinwirken und eine Tilgung
innerhalb von 6 Monaten anstreben. Deshalb ist es nicht
nachvollziehbar, daß die von dem Gerichtsvollzieher für die
Entgegennahme der Teilzahlungen berechneten Hebegebüh-
ren abgesetzt wurden. Voraussetzung für deren Entstehen ist
gem. § 27 GVKostG lediglich die erfolgte Zahlung an den Ge-
richtsvollzieher, unabhängig davon, ob die Zahlung an Ort
und Stelle oder im Büro des Gerichtsvollziehers erfolgt. Hin-
sichtlich des mehrfachen Ansatzes von Wegegeld für die Erle-
digung des Vollstreckungsauftrages wird auch auf die in der
Anmerkung zu AG Kassel (DGVZ 1990, S. 61 f.) mitgeteilte
Verwaltungsanweisung des Oberlandesgerichts Frankfurt/
Main hingewiesen, mit der die obige Entscheidung insoweit
übereinstimmt.
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■ B U C H B E S P R E C H U N G E N

Zwangsvollstreckung
Von Uwe Gottwald. Kommentierung der §§ 704–915 h ZPO mit An-
trags- und Klagemustern für die Rechtspraxis. 3. Auflage, Rudolf
Haufe Verlag, Freiburg, 1999. 1120 S. und Diskette, Hardcover, DM
128,–. ISBN 3-448-03865-2.

Einstweiliger Rechtsschutz in Verfahren nach der ZPO
Von Uwe Gottwald. Kommentierung der §§ 916–945 ZPO mit
Antragsmustern für die Rechtspraxis, 1. Auflage, Rudolf Haufe Ver-
lag, Freiburg, 1998. 413 S. und Diskette, Hardcover, DM 158,–. ISBN
3-448-03632-3.
Der in DGVZ 1996 S. 128 besprochene Kommentar von Gottwald ist
inzwischen bereits in dritter Auflage erschienen und kürzlich um
einen Spezialband ergänzt worden, in dem der „Rest“ des Achten Bu-
ches der ZPO erläutert wird. An seiner bisherigen Konzeption hat der
Kommentator festgehalten.
Der Band „Zwangsvollstreckung“ ist gründlich überarbeitet und ak-
tualisiert worden; die in DGVZ 1996 S. 128 genannten Flüchtigkeits-
fehler sind ausgemerzt. Besondere Sorgfalt hat Gottwald der verständ-
lichen Erläuterung der Gesetzesänderungen durch die 2. Zwangsvoll-
streckungsnovelle zugewandt. Für den Gerichtsvollzieher von beson-
derem Interesse ist dabei die Beschreibung der Aufgaben, die durch
die Übertragung des Verfahrens zur Abnahme der eidesstattlichen
Versicherung auf den Gerichtsvollzieher zugekommen sind. Die
Kommentierung dazu listet u. a. auf, was der Gerichtsvollzieher im
einzelnen zu prüfen und welche Nachweise er zu fordern hat, bevor er
tätig werden kann.
Im Band „Einstweiliger Rechtsschutz in Verfahren nach der ZPO“
sind für den Gerichtsvollzieher besonders interessant die Ausführun-
gen in § 929 ZPO Rdn. 6 ff. zur Frist, innerhalb der ein Arrest (z. B.
durch den Gerichtsvollzieher) vollzogen werden darf.
Die Sachausführungen sind in beiden Bänden zuverlässig und praxis-
nah; auf rein theoretische Erläuterungen hat der Kommentator ver-
zichtet. Ein kleines Manko ist nach wie vor der Abdruck zu vieler Ge-
setzestexte in den Anhängen, darunter des gesamten Achten Buches
der ZPO im Anhang zu dem Band „Einstweiliger Rechtsschutz in Ver-
fahren nach der ZPO“, obendrein noch zweifach (einmal in der alten
Fassung und einmal in der Fassung vom 1. 1. 1999); darauf sollte man
in den Folgeauflagen verzichten. Etwas überraschend ist, daß der Zu-
satzband zu §§ 916–945 ZPO teurer ist als der mehr als doppelt so
dicke Hauptband. Michael App, Strasbourg

Über den Umgang mit Schuldnern
Von Peter David, 15. Auflage, Rudolf Haufe Verlag, Freiburg 1999.
494 S., Leinen, 78,– DM. ISBN 3-448-03631-5.

Der „Klassiker“ von David ist im Gefolge der jüngsten Änderungen
des Achten Buches der ZPO erneut gründlich aktualisiert worden und
befindet sich in allen Teilen auf neuestem Stand. Das Werk, in dem
man wie in seinen Vorauflagen rein theoretische Ausführungen ver-
geblich suchen wird, ist ganz auf die Belange des Vollstreckungsprak-
tikers zugeschnitten, allerdings nicht so sehr des Gerichtsvollziehers,
sondern in erster Linie des Gläubigers und seines Anwalts. Für diese
sind auch die fast einhundert Muster nützlich und die Ratschläge zur
zügigen Erlangung des notwendigen Vollstreckungstitels.

Gleichwohl kann die Darstellung auch für Gerichtsvollzieher von gro-
ßem praktischem Interesse sein, erfahren sie darin doch neben rein ju-
ristischen Dingen von einem erfahrenen Vollstreckungspraktiker Be-

trächtliches über das Gläubigerkalkül und über die Gläubigerstrate-
gien, die hinter diversen Vollstreckungsaufträgen stecken und diese
manchmal erst erklärlich machen. Sehr nützlich ist des weiteren die
gut verständliche Beschreibung der Aufgaben, die der Gerichtsvoll-
zieher in dem jüngst auf ihn übertragenen Verfahren zur Abnahme der
eidesstattlichen Offenbarungsversicherung im einzelnen wahrzuneh-
men hat, des weiteren die praxisnahe Auflistung der Voraussetzungen,
unter denen er in diesem Verfahren überhaupt erst tätig werden kann.

Hervorgehoben sei noch, daß die Sachausführungen zuverlässig und –
wo notwendig – in ausreichendem Maß mit Nachweisen aus der neue-
sten Rechtsprechung und Standardliteratur zum Zwangsvollstrek-
kungsrecht belegt sind. Michael App, Strasbourg
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